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betreffend die Gouvernements- und Areis-3and-
fchafts -^nstitutionen. 

Hauptstück I. 
Alsgemeine Bestimmungen. 

A r t . J . Die Gouverncments- und Kreis-Landschafts-Institutioncn ver-

waltcn die Angelegcnheiten. bttrcffend den örtlichcn Nutzen und die örtlichen 

Hedürfnisse der Gouverncments und Kreise, wie sie im Art. 2 dieses Ge-

jctzcs aufgcfühtt sind. 

A r t . 2 . Innerhalb der in dicscm Gesetze (Art. 52—04, 97. 98, 108 
imd 109), sowie den dctreffcnden Veroidnungcn und andcrwciten Kodifi» 
cationen. bestimmtcn Greiizen gehörm zur Competenz der Landschafts-Insti-
tntioncn: 

I . Die Verwaltung der örtlichcn Gouvernements- und Kreis-Prästan-

den, sie bestehen in Geld- oder Naturalleistungen; 

I I . Die Verwaltung der der Landschaft gehörenden Kapitalien und 
anderweiten Vermögensobjekte; 

I I I . Die Verwaltung der die Volks-Venftegung betreftcnden Angele-
genheiten, die Fürsorge fiir die Beseitigung eines Mangels an Mitteln J 
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Verpstcgung und dic Gewährung von Subsidicn an dic Mängel leidende 

Bevölkcrung in der im Gesehe gestatteten Ait. 

IV . Die Erhaltung der dem Ressort der Landschafts-Institutionen 

nntcrstelltcn Wege, der Wege-Zubchörungen, sowie der Leinpfade in Ord-

nnng; die Errichtung und Erhaltung der Landungsplähe innerhalb städti-

scher Anstedelungen. sowie die Fülsorge für die Verbefferung der örtlichen Com-

nulnications-Wcgc; 

V. Die Errichtung und Unterhaltung der Landfchafts-Post; 

V I . Die Verwaltung der gegenfeitigen landschaftlichen Vermögens-

Verficherungen; 

V I I . Die Vevwaltung der landschaftlichen Krankcn- und Wohlthätig» 

keits-Anstalten; dic Fürsorge für die Pflegc der Armcn, der unheilbaren 

Kranken und Gcistesabwescnden, sowie auch der Waisen uud der Krüppe'; 

V I I I . Die Theilnahme bei der Ergreifung von Matznahmen zur 

^icherung der Volksgcsuudheit. sowie zur Vorbeugung und Verhinderung 

von lLvizooticen; die Entwickelung von Mitteln zur ärztlichcn Hilfeleiftung 

für dic Bevölkcrung uud die Eruirung von Mitteln um cinzelne Oertlich-

keiten in sanitairer Beziehung ftcherzuftellen; 

IX. Wahrnehmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Bran« 

den und dic Fürsorge für dic gceiguetste Organisation von Niederlassungen; 

X. Fürsorge für die Entwickelung der Mittel zur Bildung des Vol-

kes. sowie die im Gesehe vorgeschriebene Theilnahme an der Verwaltung der 

für Rechnung der Landfchast zu unterhaltenden Schulen uud anderweiten 

lchranstalten; 
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XI. Die Hebung dcl örtlichen Landwirthschaft, dcs Handcls und dcs 
Gewerbes, vermöge dcr dcr Landschaft zu Gebote stehendeu Mittel; dic 
Wrforge ftir den Schütz dcr Felder und Wicscn vor Bcschädigung und 
Vcrnichtung durch schädliche Insekten und Thicre; 

X I I . Dic Befricdigung dcr in dcr vorgeschriebenen Ordnung seitens 

dcr Militair- und dcr Civil-VerwaUuug an dic Landschaft lgestellten An< 

forderungen; 

X I I I . Dic dcr Verwaltlmg dcr Landschafts-Institutioucn auf Gmnd be« 

sonderer Gcschesvorscdriftcn und Vetordnungen anvertrauten Angelegenheiten. 

A r t . 3 . Dcr Wirknngskreis dcr Landschafts-Institutionen ist durch 

dic Grenzen dcsjcnigcn Gouvermments und Krciscs limitirt, welche jcdcr 

derselben zugcwicscn sind. Zum lttcssort dcr Gouvernements»Landschafts' 

Institutioncn gchörcn dicjcnigcn dcr im Art. 2 aufgcführtcn Angclcgcnhcitcn, 

welche das ganzc Gouvernement oder mehrere seiner Kreise betreffen. zum 

Ressort dcr Kreis-Landschafts-Institutioncn dagegen dicjcnigcn dcr bczcichnc-

tcn Sachcn, wclchc den cinzelncn Kreis betreffen und nicht durch den 

Art. 63 dem Ressort dcr Gouvcrncmcnts-Landschafts-Institutioncn vorbchal-

tcn sind. 

A r t . 4 . Die Landschafts-Institutionen haden das Recht im Namen 

dcr Landschaft auf Grund dcr allgcmcincn Civil-Gesehe Grundeigenthum zu 

crwcrben und zu veräuhern, Verträgc abzuschlictzen, Verbindlichkeiten zu 

übernehmen, Civil-Procesfe zu führen und in Sachen dcs Grundeigcnthu-

mes dcr Landschaft als Beklagte vor Gericht zu crscheinen, unter Beobach-

tung dcr für dic Krons-Institutioncn vorgeschriebenen Regeln. 

1" 
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A r t 5 Dem Gouvcrncur gebührt dic Aufsicht übcr dic Ordnung 

und Gesehmätzigkeit der Handlungen der Landschafts-Institutionen. 

A r t . 6 . Dic qenaueren Hinweise auf das Wcsen und die Ordnung 
der Thätigkcit der Landschafts-Institutionen sinden sich in den bcsondercn 
Verordnungcn: bctrcffcnd die Grund-Prästanden, die Wcge-Communication, 
das Bauwcsen, dic allgemeinc Fürsorgc, die Volksvcrvftcqung und das 
Mcdizinalwcscn, fcrncr in dcm Reglement für gcgcnseitigc Verficherung ge» 
gen Feuersgefahr. in den Gesetzen übcr die Abgaben und Prästandcn und 
andercn Verordnungen. Bei Aufstellung, Beftätigung und Ausführung dcr 
Landschafts-Budgcts, sind dic in dcr Beilage zu diescm Artikel gcgebcnen 
Regeln zu bcobachten. 

A r t . 7 . (Bctrifft nur Pctersbnrg. Vloskau und Odessa.) 

Hauptstück H. 
Die Gouvernements-Landschafts-Kommission. 

A r t . 8 . Um in den crfordcrlichen Fällcn dic Orduungs- und Geseh« 

mähigkcit der Beschlüsse und Gntschcidungen dcr Landschafts-Institutionen 

zu prüfen und andere in dicsem Gesehe aufgeführte Angelegcnbeiten zu 

cntschciden wird in jedem Gouvernemcnt eine Gouverncments-Landschafts-

Kommission gcbildet. Dicse Kommission bcstcht. unter dem Vorsihc dcs 

Gouvcrncuren, aus dcm Gouverucmcnts-Adelsmalscdall, dem Vicc-Gouver-

neuren, dem Dirigirenden des Kameralhofes, dem Procurcuren des Bezirks-

gerichtes. dcm Vorsitzcndcn dcs Gouvcrnements'Landschafts'^lmtes oder den 

diese Beamten gesctzlich vcrtrctcndcn Pcrsoncn und cinem Mitgliedc dcr 
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GouvcrmmmtsLandschafts-Vcrsammlung, wclchcs von diescr aus bcr Zahl 
dcr Mitglieder des Gouverncments-Landschafts-Amtcs oder dcr ©titti crech-
tgten der Vcrsammlung sclbst crwählt wird. — Die GeschäftsführUng dic-
ser Kommission wird eineni besondercn, vom Gouverneur zu ernenncnden 
Sekretär auferlegt. 

A n m e r k u n g . Ist dcr Gouvernemcnts-Adelsmarschall verhindert an dcr 
Sitzung theilzunchmen, so vertritt dcr Kreismarschall des Kreiscs dcr 
Gouverncmcnts-Stadt seine Stelle. 

A r t . 9 . Zur Prüfung von Angclcgcnhciten, die zu einem Refsort 

gehören. wclches in der Commission nicht vertreten ist, wird dcr Chcf 

dcr örtlichen Vcrwaltung des bctreffendcn Rcssorts, falls dersclbc scincn 

Amts-Sitz am Orte dcr Kommissions-Sitzung Hat. mit Stimmrecht hin-

zugezogen, andern Fallcs aber eine hicrzu vom bctreffcnden Rcssort-Ministcr 

bevollmächtigte Person. I n Angelegenhciten, wclche eine Abrcchnung mit 

der Kronc, oder die Landschafts-Budgets oder dcren Steucrumlagen be-

treffcn, ist zur Kommissions-Sitzung mit Stimmrecht der Dirigirendc des 

Kontrolhofes oder desscn gesehlichcr Stellvertreter hinzuzuziehen. 

A r t . 1 0 . Dem Vorsitzendcn ist cs gestattet, zur Vorlegung der im 
cinzelnen Falle nothwendigen Erklärungen. zur Sitzung Pcrsonen hinzuzu-
ziehen, welche zu deren Bestand nicht gehören. — 

A r t . 1 1 . I n der wcrdcn dic 
Angelegenhciten nach Stimmenmehrheit entschieden, und bei Stimmengleich-
heit giebt die Stimmc des Vorsitzendcn den Ausschlag. 

A r t . 1 2 . Vcrmag der Gouverneur nicht der Entscheidung der 
Majorität dcr Kommissionsgliedcr beizupftichtcn, so sistirt cr dic Ausfüh' 
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rung dcr resp. Entscheidung und stellt diesclbc unverzüglich dem Minister 
der inneren Angelegenheiten vor, der entweder dem Gouverneurcn dic 
Ausfilhrung aufträgt, oder wegcn Aufhebung dcs bezüglichcn Beschlusses 
dem Senate Vorstcllung macht. 

Hauptstück I I I . 
Die Zusammenfttzung, der Wirkungskreis, die Grenzen 
der Kompetenz und die Ordnung der Wirksamkeit der 

Landschafts-Institutionen. 
A r t . 1 3 . Die Landschafts-Institutioneu werden, entsprechcnd dem 

Att. I, in Kreis- und Gouvernements»Institutionen gefchieden und be-
stehcn aus deu Kreis- und Gouvernements-Landschafts-Versammlungen und 
dcn Kreis- und Gouvcrnements-Laudschafts-Aemtern. — 

A r t . 1 4 . Dic Kreis-Landschafts-Versammlung seht sich aus Abge-
ordneten dcs Kreiscs zusammen, wclchc aus Krcis-Wahl-Vcrsammlungen 
und Land - Gcmeindevcrsammlungcn crwählt wcrdcn, dic Gouvernements-
Landschafts-Vers mmlung aber aus Abgcordneten, wclche von den Kreis-
Landschafts-Vcrsammlungen aus dcr Zahl der Abgcordneten dicser erwählt 
werden. — Dic Abgcordneten werden auf 3 Iahre crwählt in dcr laut 
Beilage zu diescm Artikel vcrordneten Anzahl. — (Der Schlutzsah betrifft 
Peterburg, Moskau und Odessa.) 

Grfte Abthei lung. 
Dic Wahl der Kreis-Landschafts-Abgeordncten. 

A r t . 15. Alle drei Iahre werden in iedcm Kreise: 1) dic Kreis-
Verjammlung sowic die Gemeinde-Zusammcnküufte zur Wahl dcr Land-
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schafts-Abgeordneten (cf. Art. 16 und 51) einberufen und 2) die Land-
fchafts-Wahl-Zusammenkünfte der kleinen Grundbesitzer — zur Wahl von 
Bevollmächtigten für die Landschafts-Wahlversammlungen (Art. 24). — 

A r t . 1 6 . Das Recht der Theilnahme an der Wahl der Abgeord-
neten auf den Landschafts-Wahlversannnlungcn steht zui 1) Personen russi-
scher Untcrthancnschaft, Wohlthätigkeits-, Gelehtten- und Lehr - Anstalten 
sowic auch den auf Grund der Reichsgesetze bcstchcnden Handels- und 
Gewerbe-Gesel!sa)a,..n, Genossenschaften und Kompagnieen, falls diese Per-
sonen, Anstalten, Gcscllschaften, Genossenschaften und Kompagnieen nicht 
weniger als seit einem Iahrc in den Grcnzen dcs resv. Kreises zu 
Eigcnthum besthen: a) Ländereien, welche zu Gunstcn der Landfchafts-
Stcuern (3eMCKin nomiHHoeTH) in einem nicht geringeren als in der 
Beilage zu diefem Artikel für jeden Kreis nomirten Mahe besteuert sind; 

b) ein anderweitcs Immobil (nicht ausgenommen die im Rayon eincr 
Stadt belegenen), welches zum Zwccke der Repartition der Landschafts-
Stcuer nicht gcringer als 15000 Rbl. Werth gcfchaht sind und 2) den 
Bevollmächtigten der zur Theilnahme an den Landschafts-Wahlversammlun-
gen berechtigten Grundbcsitzer (Art. 24). 

A n m e r k u n g 1. Das Recht der Theilnahme an den Wahlversamm-
lungcn geniehcn in gleichein Mahe wie die Eigenthümcr: a) Per
sonen, welche kraft lcbenslänglichcr Nutznichung das Grundstück besitzen 
und b) Personen, wclchcn ein Nutzungsrecht an Bergwerken zusteht. 

A n m e r k u n g c n 2. Falls mchrere Personen ein Immobil gemeinsam 
ungethcilt besihen, so gilt jcder der Thcilhaber als Besitzer des 
auf seinen Theil entfallenden ideeta Antheilcs an dem Immobil 
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und steht ihm dementsprcchend das Stimmrecht in dcr Landschafts» 

Wahlverfammlung zu. 

A r t . 1 7 . Von den Personcn. welche das Recht gcnietzen an den 
Landschafts - Wahlversammlungen thcilnehmen zu dürfcn gemätz Art. 16 
Pkt. 1, können dicjenigen wclche das 25(ie Lcbenöjahr noch nicht crreicht 
habcn, jowie Personen weiblichen Gcschlechtes, sich nicht pcrsönlich an den 
qu. Vcrsan.nlungen betheiligen. 

A r t . 1 8 . Für volljährige Personen. wclche das Alter von 
25 Iahren noch nicht errcichtcn. nchmen an den Landschafts-Wahlversamm-
lungen Vertreter theil, wclche von jeiicn mit Vollmachten verschcn sind, 
für Minderjährige abcr, sowie die noch nicht Volljahngen — dcrcn Vor-
mündcr und Kuratore, falls die Vevollmächtigten und Kuratore den im 
Artikel l 6 Pkt. l und 17 für die perfönliche Vetheiligung an dcn Wahl-
vcrsammlungen gestelltcn Bcdingungen genügen. Perfonen wciblichen Ge-
schlcchtcs können zur Thcilnahme an dcn Wahlverfammlunqcn ihre Vatcr, 
Manner, Söhne, Schwiegcrföhne, Enkel, leiblichen Brüder oder Ncffcn 
crmächtigen. 

A r t . 1 9 . Unabgetheiltc Söhne können anstatt ihrer Väter an den 

Wahlversammlungen auf Grund Vollmacht dcr lctzteren thcilnchmcn. Die 

Vollmacht kann vom Besttzcr nur einem seiner Söhne ertheilt werden. 

A r t . 2 0 betnfft einzclne der nördlichstcn Gouverncments. 

A r t . 2 1 . Die in dcn Art. 18—20 bezeichneten Vevollmächtigten 

von Personen weiblichen Gcschlcchtcs. Kuratore. nnabgcthcilten Söhne und 

Gutsvenvalter bedürsen nicht des für die Thcilnahme an den Wahlver-
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sammlungen vorgeschriebenen Besttz-Zensus, sie müssen jcdoch wohl den 
übrigen für die persönliche Theilnahme an den Landschafts-Wahlen ver-
langten Qualifikationen entsprechen. — Die in denselben Artikeln (18—20) 
bezeichneten Vollmachten müssen die Bczeichnung der Person cnthaltcn, aus 
deren Namcn sie ausgestellt sind, den Hinweis an welcher Versammlung 
namentlich der Einzelne theilzunehmen ermächtigt wird, sowie die Unter-
schrift des Mandanten. Diese Vollmachten sind seitens ihrer Aussteller 
selbst ihren Vorgesetzten (HanajibCTBo), der Polizei, dcm Friedens' oder 
dem Stadtrichter, dcm Landschaftshauptmann oder eincm Notarius zur 
Beglanbigung vorzuweisen. 

A r t . 2 2 . Institutionen, Gesellschaftcn, Genossenschaftcn und Kom« 
pagnieen (Art. 16 Pkt. 1), welche das Rccht genietzen an den Land-
schafts-Wahlversammlungen theilnehmen zu können, thun diescs durch ihre 
Vertteter (npeACTaBmejm). Die Vertreter der wohlthätigcn, gelehrten 
und Lehr-Anstalten werden von deren Verwaltung (Direktion) crnannt, 
während als Vertreter von Handels- und Gewerbe-Gesellschaften (o6me-
exBa), Genossenschaften und Kompagnieen Glieder ihrer Verwaltung gelten, 
welche von dieser Vollmacht erhalten. Die genannten Vertreter brauchen 
nicht den vorgeschriebenen Besitz.Zensus zu haben; sie miiffen jedoch allen 
übrigen für die persönliche Theilnahme an den Wahlen geforderten Quali-
fikationen entsprechen. 

A r t . 2 3 . Niemand kann in der Landschafts-Wahlversammlung mehr 
als zwei Stimmen ausüben und zwar: eine kraft eigenen Rechtes, die 
andere als Vertreter fremden Rechtes kraft Vollmacht (40Bi>peHH0CTb) 
oder gesehliche Autorisation (ynojrHOMOHie). 

2 
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A r t . 2 4 . D a s Rccht der Theilnahme an den Landjchafts-Wahl-
Zusammenkünften (Art. 15 Pkt. 2) genietzen russische Unterthanen mann-
lichcn Geschlechtes, welche das 25ste Lebensjahr crreicht haben und welche 
nicht weniger als ein Iahr in den Grenzen des betreffendcn Kreiscs zu 
Eigenthum oder kraft lebenslänglichen Nutzungsrcchtcs besitzen 1) entwcder 
ein zum Bcsten der Landschaft besteuertes Land-Areal in nicht geringcrcr 
Ausdehnung als VIO der Zahl der für jeden Kreis in der Beilage zum 
Art. 16 verordneten Anzahl Dessätinen oder 2) ein anderweites Immobil 
(nicht ausgenommen die in dem Weichbilde einer Stadt belegencn), welches 
zur Repartition der Landschafts-Steuern auf nicht wenigrr als 1500 Rbl. 
geschätzt ist. — Die in dicsem Artikel bczcichnctcn Grundbesitzer dürfen 
ihr Rccht der Theilnahme an den Wahlversammlungen auf Niemand über-
tragen. 

Anmerkung. Inbetreff der Miteigenthümcr an einem Immobil gilt 

die in der Anmerkung 2 zum Artikel 16 gcgebene Regel. 

A r t . 2 5 . Bei Feststellung des Rechtes der Theilnahme an den 

Versammlungen und Zusammenkünften für Landschafts-Wahlen ist nur eine 

der im Punkt 1 des Artikels 16 und im Artikel 24 bezeichneten Arten 

des Besitzcs in Betracht zu zichen. Die Zuerkennung solchen Rechtes 

auf Grund einer Kombination zweicr verschicdcncr Arten des Grundeigen-

thumcs, von denen nicht jedcs einzelne dem verordneten Zensus entspricht, 

ist nicht statthaft. 

A r t . 2 6 . Von denjenigen Personen, welche den in den Actikeln 

16 und 24 gestellten Bedingungen genügen, nehmen an den durch die 

Wahlversammlungen und Zusammenkünfte zu vollziehenden Wahlen nicht 
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theil: 1) der Vorsitzer sowie dic Glicder dcr örtlichm Gouverncmcnts-
Landschafts-Kommission mit Ausnahmc des Gouverncments-Adclsmarschalls, 
des Vorsihers des Gouvcrnements-Landschafts-Amtes, sowic des Delcgirtcll 
dcr Gouvernements-Landjchafts-Versammlung; 2) die Geistlichcn und Kirchen-
Diener der christlichcn Konfessionen; 2) die örtlichen Bcamten der Pro-
kuratur; 4) Personen, welchc im bctreffcnden Gouverncment cin Polizeiamt 
bekleidcn und 5) Bauern, welchc zum Bestandc dcr Dorfgemcinden dcs 
resp. Kreises gehören. 

A r t . 2 7 . Des Rechts an dcn Wahlvcrsammluugcn persönlich für 
sich oder als Vertrctcr (Art. 18—22) und ebenfo dcs Rcchtes an den 
Wahl-Zusammcnkünftcn theilzunchmcn gehen verlustig 1) Personen, welchc 
wcgcn solcher Vergehcn und Ucbcrtrctnugcn, welchc dcn Verlust oder die 
Bcschränkung ihrcr Standesrcchte, oder ihre Ausschlietzung aus dcm Dienstc 
nach sich zichcn, oder wegen der in den Art. 169—177 des friedens-
richtcrlichcn Strafreglements dcm Gerichtc übergeben worden sind, falls ste 
nicht durch gerichtliches Urtheil gerechtfcrtigt wurden; 2) Personen, die von 
ihrem Amte cntfernt worden sind für die Dauer von 3 Iahren seit 
solcher Entfernung; 3) Personen, welchc der im Punkt 1 dicses Artikels 
bezeichneten oder eine Entfernung vom Amtc nach sich ziehenden Vergehen 
angeschuldigt, noch sich in Untersuchung befinden; 4) Personen, welchc 
insolvcnt gcworden sind für solange als die Art der Insolvenz nicht fcst-
gestellt ist und unter den Personen dieser Art diejenigen, dercn Sache bereits 
zu Ende geführt ist, — alle Insolvenlen, welchc nicht als blos durch 
Unglück insolvcnt anerkannt worden sind; 5) Personen, welche der geist-
lichen Wnrde oder des Standes wegen lasterhaften Lebenswandcls verlustig 
erklärt, oder zufolgc Erkenntnisses derjcnigen Stände, zu welchen sic gc-

2* 
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hörcn, aus deren Mitte oder aus den Adcls^Versammlungen ausgeschlossen 

worden sind und 6) unter Polizei-Llufsicht stehendc Personcn. 

A r t . 2 8 . Zum Zwecke der Vollziehung dcr Wahten zu Kreis-
Landschafts-Deputirten. durch dic an den Landschafts-Wahl-Vcrsammlungen 
theilnehmenden Pcrsonen (cf. Art. 16 und Anm.) werden in jedem Kreise 
je zwei Wahl-Versammlungen gebildet. An der c rs tcn nehmen. unter 
Vorsttz dcs Kreismarschalles, die crblichcn und die persönlichcn Edelleute 
theil, an der z w c i t c n , unter Vorsitz des Gouvcrnements- oder Kreis-
Stadthauptes, je nach der Hingehörigkeit, alle übrigen Personcn, wclche 
das Rccht dcr Thcilnahme an den in den Wahlversammlungen zu voll-
ziehenden Landschafts-Wahlcn haben, ebcnso wie die Repräsentantcn der 
Wohlthätigkeits-. der gelehrten und Lehr-Institutionen. der Handels- und 
Gewerbc-Gcscllschaften, dcr Genofsenschaften und Kompagnieen. 

A r t . 2 9 . Die Wahlversammlungen werden je nach der Hinge-
hörigkeit in die Gouvernemcntsstadt oder eine Kreisstadt konvocirt zu 
den vom Gouvcrncur auf bczügliche Vorstellung der Kreis-Landschafts-Aemter 
zu bcstimmenden Termincn. — Diesc Versammlungen können mii, durch 
das Landschafts-Amt zu erbittender Genehmigung dcs Gouverncuren auch 
in andere innerhalb der Kreis-Grcnze bcfindliche Ansiedelungen konvocirt 
werden. — 

A r t . 3 0 . Die zwci te Wahl-Versammlung kann mit der durch 

das Kreis-Landschafts-Amt zu erwirkenden Genehmigung des Gouverneureu 

in Abtheilungen zerlegt werden. — I n solchcm Falle präsidirt in der je 

nach der Hingehörigkeit in der Gouvernements- oder der Kreis»Stadt zu 

cröffnenden Abtheilung das örtliche Stadthaupt, in den übrigen Abthei-
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lungen ader prästdircn vom Gouverncur aus der Mitte dcr Wahter jedcr 
Abthcilung zu ernennende Personen. Die Zahl der von jeder Abtheilung 
aus der Gcsammtzahl der auf die eiuzelne Wahl«Versammlung entfallendcn 
Wahter (cf. Art. 14 Beil.) zu erwählenden Deputirten wird vom Gou« 
verneur bestimmt. 

A r t . 3 1 . Für die Wahl dcr BevoNmächtigten 'der im Art. 24 und 
der Anmerkung zu demselben bezcichneten Immobilien«Besitzer wcrden zu den 
auf Vorstellung des Krcis-Landschaftsamtes vom Gouvcrneuren anzube-
raumenden Terminen an den Orten für die Einberufung der Wahlvcr-
sammlungen zwei Landschafts-Wahl-Zusammcnkünfte konstituirt. — An der 
ersten Zusammenkunft nehmen unter Vorsitz des Krcismarschalles die erb-
lichcn und die persönlichcn Edelleutc theil. Die zwei te Zusammenkunft 
bildcn unter Vorsitz des Gouverncments- oder Kreis-Stadthauptes, — jc 
nach deren Competenz, — alle übrigen Personen, welche das Recht haben. 
durch Bcvollmächtigte an den Landschafts-Wahl-Versammlungen theilzunehmen. 
(ck. Art. 24 u. Anm.). Diese Wahlversammlungen können in Abthei-
lungen zerlegt wcrden auf durch das Landschafts-Amt zu erwirkende Ge-
nchmigung des Gouverneuren. I n solchem Falle weist der Gouverneur 
die Ortschaften an, an dencn diejenigen Abtheilungcn der Wahl-Zusammen-
künfte zu eröffnen sind, welche autzerhalb des für den Zusammentritt der Wahl-
Versammlungen bestimmten Ortcs zu konstituiren sind, und ernennt deren 
Vorsitzende. 

A r t . 3 2 . (enthält eine Sonderbestimmung für die Gouvcrnemcnts 
Wjatka. Olonctz und Perm sowie cinzelne Kreise von Wologda, wo nur 
je eine Wahlversammlung und eine Zusammenkunft für jeden Kreis sowie 
die Erncnnung der Vorsitzcnden durch die örtlichcn Gouverneure statuirt wird). 
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A r t . 3 3 Dic Zahl der auf dcn Wahl.Zusammcttkünftcn zn cr-

wählenden Bevollmächtigtcn bestimmt sich nach dcm Äreal des mit Stcuem 

zu Gunstcn dcr Landschaft belcgten Landes, soweit es als den auf der 

Zusammcnkunft anwesenden Personen gehöng in Anschlag kommt, sowic 

nach dcr Sunune des Schatzungswcrthcs des übrigen ihncn gehörigen 

unbcwcglichen Vermögens, indem je ein Bevollmächtigtcr auf den vollen, 

für dic Theilnahmc an dcn Wahlvcrsammlungcn festgcsetztcn Zensus, an« 

genommcu wird. 

A r t . 3 4 . Verzeichnisse dcrjenigcn Personen. wclchen das Recht der 
Theilnahmc an den Nahlversammlungcn und Zusammenkünften zusteht, sind 
von dcm Kreis-Landschaftsamtc in beständigcr Ordnung zu crhaltcn, ver-
möge jcdesmaliger Vcrmerke aller im Bestande der Wähler statthabendcn 
Veränderungen. Vor der Vollziehung der Wahlcn sind die Wähler durch 
das Landschafts-Amt gemätz dcr Art. 28 und 31 unter die Wahlver-
fammlungcn und die Zusammenkünfte zu vcrtheilen. Die auf solcher Grund-
lage angefcrtigten Verzeichnisse der Wähler, sind v i c r M o na te vor den 
Wahlen in der örtlichen Gouvernements-Zcitung bckannt zu geben; auhcr-
dem können sie auch in anderer Art veröffcntlicht werden, je nachdem der 
Gouverneur es als am meisten den örtlichen Bedingungen entsprcchend 
bczeichnet. 

A r t . 3 5 . Binnen eines Monates (in Vologda, Wjatka, Oloneh 

und Perm 2 Monate) gerechnet vom Tagc der Publication der Wähler-

Listcn können Anzeigen zur Zurechtstellung derjelben an das Kreis-Land-

schaftsamt gerichtet werden. Nach Ablauf dieser Frist stellt das genannte 

Amt dic Listen, nachdem es sie entsprcchend dcn ihm gemachten und von 
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ihm als begründet ancrkannten Anzeigen zurechtgestellt Hat, mit seincm Gut-

achtcn inbetreff derjenigcn Anzcigen verschcn, wclche es ohnc Verfolg bclich, 

zur Wahrnehmung des Gouvcrneurcn vor. Gleichzeitig damit macht das 

genanntc Amt von dem Inhalte seines Gutachtcns denjcnigen Peisonen 

Eröffnung, welche Einsprache erhoben hatten. 

A r t . 3 6 . Die mit der Verfügung dcs Landschaftsamtcs Unzu-
friedenen können binnen 7 £aarn seit dem Empfange der Eröffnung 
(Art. 35) ihre Beschwerdcn beim Gouverneur anbringen. welchcr sic zur 
Entscheidung der Gouvernemcnts-Commisston in Landschafts-Angelegenheitcn 
stellt. Zur Erwägung dieser Commission übergiebt derselben der Gou-
verncur auch die von ihm zu den Listen gcmachtcn Bemcrkuilgen. 

A r t . 3 7 . Die Wählerlisten werden, nachdem sie in der in den 
Art. 35 und 36 bezeichneten Ordnung zurechtgestellt worden sind, in 
der örtlichen Gouvernements-Zeitung publicirt und zwar cinen Monat vor 
Beginn der Wahlcn. Nach Publication der Listen werden kcincrlei Er-
gänzungen zu denselbcn zugelassen. Personen, welche in die Listen nicht 
eingetragen sind oder vor Beginn der Wahlen des Wahlrechtcs verluftig 
gegangen sind, nehmen an den Wahlen nicht theil. 

A r t . 3 8 . Die Wahl-Verfammlungen und Zusammcnkünftc können 

nur solche Personen zu Deputirten oder Bevollmächtigten erwählen, welche 

das Stimmrecht in derselben Versannnlung oder Zusammenkunft haben, 

welche die rcsp. Wahl vollzieht. 

A r t . 3 9 . Die Wahlen beginnen mit der Wahl der Bevollmäch-

tigten auf den Wahlzujammenkünften. Vor Beginn dieser Wahlen ist in 

jeder Zusammenkunft ein von allen Anwescnden zu nnterschreibendes Pro-
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tokoll über die zur Zusammenkunft erschienencn Wahter, über das Äreal 

dcs ihnen zu Eigenthum oder zu lcbenslänglicher Nutzung gehörigen, zu 

Gunsten der Landschafts-Prästanden bcsteuerten Landes und den Schähungs-

werth des übngen in ihrem Besitzc befindlichen unbeweglichcn Vermögens, 

sowie die Zahl der zu erwählenden Bevollmächtigten aufzunehmen. Zu 

Bevollmächtigtcn können nur anwescnde Glieder der Zusammenkunft ge« 

wählt werden, welche nicht die Annahme solcher Wahl ausdrücklich 

abgelehnt haben. 

A r t . 4 0 . Die Ar t der Identificirung der Person der Wahter 

wird dem Ermesscn des Vorsitzendcn der Wahl-Versammlung oder Zu-

sammcnkunfl anheimgestellt. Personen dencn das Recht der Theilnahme an 

den Wahlen vermöge ihnen von anderen Personen und Institutionen 

crtheilter Vollmacht, oder als gesehtichen Nepräsentanten solcher zusteht, 

müssen dem Prästdenten vorstellen, — nnd zwar als Bevollmächtigte: gesehliche 

Vollmachten, Vormünder und Kuratorc: die sic hierzu bestellenden Konsti-

tutorien, Repräsentanten wohlthätiger, gelehrter und öehranstaltcn: die An-

stellungs-Dekrete der sie anstellendcn Verwaltungen und die Glieder von 

Handets- und Gewerbe^Genossenschaften, Gesellschaften und Kompagnien: 

Beglaubigungen ihrer Verwaltungen. 

A r t . 4 1 . Die Wahl«Vcrsammlungen und Zusammenkünfte dauern 

nicht länger als 2 Tage. Die Wahlen finden auf dcnselben durch ge-

heime Stimmenabgabe statt. durch Ballotements mit Kugeln. 

A r t . 4 2 . Die Wahl-Versammlung schreitet zur Vollziehung der 

Wahlen blos in dem Falle, wenn die Wahter in einer der Zahl der zu 

erwählenden Deputirten um 2h übersteigendcn Anzahl erschienen sind. Der 
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Wahl zu Deputirten können auch abwesende Mitgliedcr der Vcrsammlung. 

wenn sie nicht die Ablehnung der Wahl angezeigt haben. 

A r t . 4 3 . Für die Wahl zum Deputirten oder zum Bevollmäch-
tigten qehört ein Ucberwiegen der affirmativen über die negativen Stimmcn. 
Ist die Zahl derjenigen Personen, wclche mehr als die Hälfte aller 
Stimmcn crhielten, gröher als die der zu elwählenden Deputirten oder 
Bevollmächtigten, so gelten als gewählt diejenigcn, wclche die grötzcre Zahl 
Balle crhielten. bei Gleichhcit diescr cntscheidet ader das Loos. — Die 
über die gesetzliche Zahl der Deputirten Erwählte- gelten als Kandidaten — 
(Art. 50 der Uebersetzung). 

A r t 4 4 . Die Zahl der affirmativen und negativen Stimmen. 

wclche eine jede Person erhielt, die zum Ballotcment gelangte, wird in 

eineni besolidcrn Wahl'Verzeichnisse vcrmerkt, welches nach Beendigung der 

Wahlcn in der Wahl-Versammlung oder Zusammeukunft vcrlcscn und vom 

Präsidentcn sowie den persönlich an der Wahl Thcilnehmenden unterzeichnct wird. 

A r t . 4 5 . Falls an dem für die Eröffnung der Wahl-Versammlung 
anberaumten Tage nicht bis 3 Uhr Nachmittags die im Art. 42 bezeichncte 
Anzahl Wähler erscheint, so werdcn allc aus derselben crscbieneuen Personen 
als Deputirtc anerkannt und wird hierübcr ein von allen Anwefenden 
zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen. 

A r t . 4 6 . Nach Veendiguug der Wahleu werden die Wahl-Vcr-

sammlungen und Zusammenkünfte geschlossen und durch dercu Präsidenten 

die Wahlvcrzeichnisse im Originale nicht später als binnen 24 Stunden 

nach Beendigung der Wahlcn an das Krcis-Landschaftsamt übcrgcbcn. 

Aus diesen Berzeichnissen wird vom genannten Amte ein Vcrzcichnitz der 

3 
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crwählten Deputirten und Kandidaten angefertigt, welches binnen 2mal 24 

Stundcn gemeinsam mit den Wahlverzcichnissen dem Gouverneur vorzusteNcn ist. 

A r t . 4 7 . Falls der Gouverneur aus dem ihm vorgestellten Wahl-
crgebuisse wesentliche Verletzungcn der gesctzlichen Ordnung bei Vollziehung 
der Wahlcn wahrnimmt, so macht cr hierüber eine Vorschrift (npeA^araei-L) 
der Gouvernemcuts - Kommission in Landschafts-Angelegenheiten. Anzeigen 
über in den Landschafts-Wahlversammlungen und Zusammenkünftcn zugelassene 
Unregelmähigkciten seitens Privater sind gleichfalls an den Gouverneur zu 
richtcn und von ihm zur Prüfung an die Kommission zu übergeben. 

A r t . 4 8 . Wcnn die Gouvernements-Kommission nach Prüfung der 

im vorhcrgehenden Art. bezeichneten Vorschriftcn und Anzeigen die von 

irgcnd cincr Wahl»Versammlung vollzogcnen Wahlcn in ihrer Gesammthcit 

zu aunulliren für nöthig erkennt, so trifft sie wegcn Vollziehung neuer 

Wahlen, anstatt der für ungiltig crkaunten, Anordnung. 

A r t . 4 9 . Wird die Wahl cinzcluer Dcputirtcr für regelwidrig er° 
kannt, so trifft die Gouvernements-Kommission wegcn Erfttzung diescr dmch 
von den betreffenden Wabl-Versammlungen crwählte Kandidaten Anordnung 
und zwar nach der durch die Mehrheit dcr für sie abgegebenen Stimmen 
zu bestimmenden Anciennetät. Wcnn aber auch nach einer derartigen Er-
gänzung die Zahl dcr Deputirten irgend einer Wahl-Versammlung nicht 
2h deijenigen Zahl crrcicht, welche gemäh der Beilage zum Art. 14 zu 
erwählen war, so trifft die Kommission wegen Vollziehung von Ergänzungs-
Wahlen durch die resp. Versammlung Anordnung. 

A r t . 5 0 . Wenn bei den erstmaligen Wahlen von der Wahl'Ver-
samnllung wcniger als 2!t dcr für diesclbe bcstimmten lBeilagc zu Art. 14) 
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Zahl Deputirtc erwählt werden, ebenso wie in dcm im Art. 45 bezcich-
neten Falle, trifft der Gouvcrneur wegen crncutcr Einberufung einer Wahl-
Versammlung für die Wahl der fehlcnden Deputirten-Zahl Alwrdnung. 

A r t . 5 1 . Die Deputirtcn der Dorf-Gemeinden werden auf den 
Gemeindc- (BO^OCTHMMH) Zusammenkünften erwählt. Iede Zufammcnkunft 
erwählt eine Person, wenn abcr die Zahl der Gemeinden (BO^OCTGH) im 
Kreise nicht diejenige der Deputirtcn übersteigt, welche ste gemätz der 
Beilage zum Art. 14 zu erwählen Hat, so gestattet die Gouvcrnements-
Kommission in Landschafts-Angelegenheitcn den Zusammenkünften der am 
meisten besiedeltcn Gemeinden je 2 Pcrsonen zu erwählen. Ans der Zahl 
der Erwählten bcstätigt der Gouvcrneur die vorschriftsmähigc Anzahl 
Dcputirter der Landgcmeinden und bestimmt die Rcihenfolge, in welcher 
die nbrigen erwählten Personcn die bestätigten zu ersetzcn haben. falls 
diese vor Ablauf der dreijährigcn Frist ausscheiden. (cf. Art. 58 der Ucbcrsetzung.) 

A r t . 5 2 . Nach Bcendigung der Landschafts-Wahlen, wird auf An« 

ordnung des Gouverneuren ein allendliches Verzcichnih der Kreis-Landschafts-

Deputirten verfertigt. Diescs Vcrzeichnih wird in der örtlichen Gouvcrncments-

Zeitung publicirt. 

A r t . 5 3 . Wenn auch, nachdem die in den Art. 48—50 bezeich-
neten Matznahmen getroffen wurden, die Zahl der in das Verzeichnih eingc-
tragenen Deputirten nicht 2h der Gefammtzahl der für den Kreis gesetzlich 
in der Beilage zum Art. 14 Verordneten errcicht, so Hat der Minister 
der inneren Angelegenheiten entweder für die Dauer von nicht mehr als 
3 Iahren die Vollmachten derjcnigen Deputirtcn, welche währcnd des vor-
hcrgehenden Tricnniums functionirtcn, zu vcrlängcrn, oder aber für die 

3 * 
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gleiche Frist dcn Vorsihenden und dic Glicdcr dcs Kreis-Landschaftsamtcs 
(ol. Art. 95 und 1l9) zu ernennen. 

Zwe i te A b t h e i l u n g . 

D i c Gouvernem cnts- und K reis»Lan d sch a f ts -Versammlung cn. 

A r t . 5 4 . J n dcr Gouvcrncmcnts-Landschafts-Vcrsammlung präsidirt 
in dcnjcnigen Fällcn, wo es nicht S r . Kaijerlichcn Majestät gcfallcn foflie 
für dcn Vorsitz eine andere Person zu crncnncn, dcr Gouverncmcnts-
Adels-Marschall. I n dcr Kreis-Landschafts-Bersammlung präsidirt dcr Krcis-
marschall, an Ortcn abcr. an dcncn Adcls-Wahlcn nicht statthabcn, — 
dcr Vorsttzende dcr Kreis-Zusammcnkunft. 

A r t . 5 5 . Dic Gouvcrnclncnts- und Krcis-Dcputirtcn haben, bci 

Antritt ihrcs Amtes dcn vorgeschricbcncn Eid (Beilage zu Art. V dcs 

Grund-Gefehes) zu'. lcistcn. Dic Obliegenhcltcn der Deputirtcn wcrdcn 

nncntgcltlich ausgeübt. 

A r t . 5 6 . Auhcr dcr nach dcm Verschlagc vorgezcichnctcn Anzahl 
von Dcpntirtcn nchmcn an dcr Gouvernements-Landschafts-Velsammlung thcil: 
1) dic Krcismarschälle, an Orten abcr, wo Krcis-Adcls-Wahlen nicht start* 
haben, — dic Vcrsitzcnden dcr Kreis-Zusammcnkünfte; 2) dic örtlichcn 
Dirigircndcn der Domainen-Verwaltungen und dcs Apanagen-Comptoirs 
und 3) cin Abdclegirter des gcistlichcn Ressorts, falls dic Eparchial-Obrigkcit 
cs für gccignct bcfindct cincn solchcn zu crncnncn. 

A n m e r k u n g 1. Falls in cinem Gouvernemcnt. in dcm cs Domainen-

* odcr Apanage-Ländereicn giebt, eine Domaincn-Verwaltung oder cin 
Apanage-Comptoir ni$i chstirt, so sind Vcrtrctcr dleser Ressorts 
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(und zwar jc einer für jedes derselben) für dic Gouvernements-Ver-

sammlung von den Ministcrn der Reichs-Domaincn und dcs Kaiser-

lichcn Hofcs der Apanagcn jc nach dcr Kompetenz zu ernennen. 

A n m e r k u n g 2. J n denjenigcn Gouvernements, in dcncn Krons-
Salz- oder Bcrgwerke cjijtiren, kann dcr Minister der Rcichs-
Domainen zur Thcilnahme an dcr Gouverncments-Versammlung mit 
Stimmrecht cinen ihm unterftellten Beamten des Bcrg-Rcssorts 
ernennen. 

A r t . 5 7 . An dcr Kreis-Landschafts-Versammlung nehmen autzer den 
Kreis-Deputirten theil: 1) Vertreter dcr Rcsforts dcr Reichs-Domainen 
und der Apanagen (je ciner von jedem drefer Rcsforts), welche jc nach 
der Kompetenz von den Ministcrn dcr Reichs-Domainen, und dcs Kaiser-
lichcn Hofes und der Apanagen zu ernennen sind. falls sich im Kreise 
Krons- oder Apanagc-Ländereicn befindcn; 2) cin Dcputirter des geistlicheu 
Ressorts, falls dic Eparchial-Obrigkeit es für nützlich befindet cinen solchcn 
zu ernennen und 3) das Stadthaupt dcr Gouvernements- oder Kreisstadt, 
jc nach dcr Hingchörigkeit. 

A r t . 5 8 . Falls einel dcr Deputirten im Lause der Frist, für 
welche er erwählt wurde, des Rechts der Theiluahmc an den Landschafts-
Wahlen aus den im Art. 27 Pkt. 1, 2 und 4 - 6 aufgcführten Gründen 
verlustig wird oder die Würde des Deputirten niederlegt, so wird er ab-
wcscnd betrachtet und bis zum Schlusfe der Wahlperiode, je nach der 
Zuständigkcit, cntweder durch eine der im Art. 43 genannten Personen oder ader 
durch eine nach der Reihenfolge, gemäh Art. 51 , cintrctende Person ersetzt. 
Dcputirtc, welche für Vcrgehen und Ucbcrtrctungcn, wie sic im Art, 27, Pkt. 3 
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bezcichnct sind, gerichtlich zur Vcrantwortung gczogcn wcrdcn. wcrden bis 
zur Beendigung des Under sie eingcleitetcn genchtlichen Verfahrens aus dcr 
Versammlung entfernt. 

A r t . 5 9 . Kcincr dcr Deputirten darf sich ohnc beachtenswcrthe 

Gründe dcr Theilnahme an dcn Landschafts-Versammlungcn cntziehen. Ats 

beachtenswcrthe Gründc für das Nichtcrschcinen gclten: eine Unterbrcchung 

des Verkehrcs, Krankheit, welchc eine Entfernung vom Wohnorte nicht 

gcstattet, schwcre Krankheit oder Tod eines nahen Verwandten, oder in 

vorgeschriebener Ordnung beschcinigte besonderc Wahrnehmungen im Staats-

Dicnste. Dcr Deputirtc ist vcrpflichtct, über dcn Grund seincs Richter-

scheinens in der Versammlung schriftlich deren Vorsitzendcn zu bcnachrichtigen, 

dieser lehtere aber, macht hicrvon der Versammlung Mittheilung untcr 

Vorlage der bezüglichen Erklarung dcs nicht erschienenen Deputirten. 

A r t . 6 0 . Falls ein Deputirter nicht in der Versammlung erscheint 
und auch kcine Nachricht über dic gesetzlichen Gründe hierfür scndct 
(Art. 59) oder die von ihm gemachte Mittheilung von der Versammlung 
als nicht beachtenswerth crkannt wird, so wird das der Versammlung 
anheimgcstcllt (npeAOCT^BAfieTCR), durch eine mii 2h der Stinlmen 
angenommene Verfügung den Nichtcrschienenen den im Art. 1440 l des 
Strafgesetzbuches, unter Beobachtung der in ihm vorgesehencn Gradation, 
zu unterziehcn. 

A r t . 6 1 . Inncrhalb des Umfangcs der den Landschafts-Institutionen 
gemäh Art. 2 auferlegten Obliegenheiten, steht den Landschafts-Versamm-
lungen die allgemein anordnende Macht, die Aufsicht über dic ausführenden 
Organe, sowie die Entschcidung der durch dic einschlägigen Gcsetzc und dic 



23 

nachstchenden Artikcl (62—64) dem Rcssort dieser Vcrsammlungm vorbe-

haltencn Gegenstande zu. 

A r t . 6 2 . Innerhalb dcr Grcnzcn des Gouvernemcnts und resp. 

des Kreiscs liegt den Gouverncments-, resp. Kreis-Versammlungen ob: 

1) die Vollzichung der Wahlen zu den im Gesetze bezcichneten 
Acmtern, die Bestimmung des Matzes dcr dicsen Aemtcrn auszusetzenden 
Gehälter; 

2) die Bestimmung der Geschäfts-Ordnung (nopa4Ka ÄT.HCTBIH) der 
ausführenden Organc dcr Landschaft und dic Ertheilung der erfordcrlichen 
Instructioncu an dieselben; 

3) die Prüfung der Landschafts-Budjets, sowie der Repartition der 
Geld- und Natural-Prästanden; 

4) die Bestimmung des Betrages (pasM^pa) der gcsetzlich bestimmten 
Landschafts-Steuern; 

5) die Umlage der landschaftlichen Natural-Prästandcn in Geld-

Lcistungen; 

6) der Erlatz aussichtsloscr, oder fälschlich noch in 3icchnung stehcnder 

Rückstände und Pöne von Landschafts-Steucrn; 

7) die Anordnung von Regcln für dic Verwaltung von Kapitalien, 
sowie andern Vermögen, welchcs der Landschaft gehört, oder sich unter 
ihrer Verfügung befindet. ebcn so wie der unter Leitung dcr Landschafts-
Institutionen bcfindlichcn Kranken-, Wohlthätigkeits- und anderweitcn gemcin-
nützigen Anstalten; 

8) der Erwcrb und dic Vcräuhcrung undcweglichen Vcrmõgcns; 
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9) die Bildung besondcrer Capitalicn zum Zweck der Volksverpflcgung 
sowie der allgemeinen Fürsorge, sowie für andere landschaftliche Bedürfnisse-

10) die Gestatlung kurz befristeter Anleihen aus bestimmten Zwccken 
dienenden Landschafts-Kapitalien; 

11) die Umwandlung von Gouvernemcnts- und Kiciswcgen in 
Kommunalwcge und umgekehrt, ebenso wie auch die Aenderung der Nichtung 
von Landschafts-Wegen; 

12) die Normirung von seitens der Reisenden für die Benuhung 
von solchcn Wegeaulagcn und Ueberfahrtcn zu erlcgenden Steuern, welche 
sich in der Verwaltung der Landschaft. sowie von Ueberfahrten, die von 
Privaten unterhalten werden; 

13) die Vcranstaltung von Ausstellungen örtlicher Erzeugniffe; 

14) die Revision der Gefchäftsführung und Rechmschaftslegung der 
Landschafts-Aemter und die Prüfung von Klagen über diese Aemter und 
im Dienste der Landschaft stehende Pcrsonen; 

15) die Veranlassung von Untersuchungen, bctreffend die Vcrantwort-
lichkeit der Vorsthcnden sowie der Gliedcr der Landschafts-Aemter, sowie 
auch der iu den Art. 137 und 138 bezeichneten Personen; 

16) die Vercinbarung mit der Regierung, betreffend die Uebernahme 
des Unterhalts von Chausseen seitens der Landschaft; 

17) Die Abgabe von Gutachten in Fragen, welche seitens der Re-
gierung oder der Gouvcrnements-Obrigkeit zur Prüfung der Versammlungen 
gestcllt werden. 
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A r t . 6 3 . Den Gouvernements'̂ andschafts-Versammlungen insbcjonderc 

wird vorbehalten: 

1. Die Scheidung der Landschafts-Gcbäude, Anlagen. Kommumkations-

Wege, Prästanden und Anstaltcn dcr allgcmcinen Fürsorge in solche des 

Gouverncmcnts und dcr einzclncn Kreise, sowie die Abänderung solcher 

Scheidungen; 

2. die Repartition der Reichssteuer unter die Kreise, soweit solchcs 

im Gefetze den Landschafts-Institutionen auferlegt ist, ebenfo wie die Re-

partition der zum Besten dcr Landschaft cinfiiehenden Steuern von Handels-

Dokumenten und Patenten; 

3. die Vcrtheilung der zur Grrichtung von Haftanstalten für von 

den Stadt-Richtcrn und Landschaftshauptlcutcn zum Aireste verurtheiltc 

Pcrsonen bestimmten Summen unter die Kreise, sowie dcr Abzug von 

nicht mchr als 10°/o von diescn Summen zum Untcrhalte von Korrcktions-

anstaltcn für Minderjährige; 

4. die Errichtung neuer und die Vcrsetzung bestehcnder Anlege-Plätzc 

an schiffbarcn Flüssen und Seen; 

5. die Concessionirung neuer Iahrmärkte, Handelsanstalten (ToproBT>) 
und Bazare, die Schliehung und Vcrsetzung solcher von einem Orte zum 
andern, sowie auch die Abänderung dcr Termine für bcstehcndc Iahrmärkte, 
Torge und Bazare, oder deren innere Anordnung in den Grenzcn der 
ihnen zugewiesenen Ansiedelungen; 

6. die Normirung von Natural- und Geldprästandcn zur Ausrottung 
von für Felder und Wiesen schädlichen Insekten und Thiercn; 

4 
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7. die Festflellung von Taxen zur Entschädigung 1) für den durch 
Abweiden und andere Schädigungen von Vodenerzeugnissen geursachten 
Verlust, 2) für Holz - Defraudationen und 3) für das Löfchen von 
Waldbränden; 

8. die Bestimmung derjenigen Preise. welchc Schiffseigenthümer der 
Schiffsmannschaft (Schiffsarbcitcrn?) auf den örtlichen Wasferwegen, beim 
Mängel cincr besondern Vcreinbarung hierübcr zwischen Eigenthümer und 
Arbeiter, für das Verweilen über die vereinbarte Frist hinaus (3a cBepx-
cpoHHbiä npocTofi) zu zahlen fyabm; 

9. die Grtheilung von Normen und Instruktionen an die Kreis-
Landschafts-Institutionen in denjenigen Angelegenheiten, wclche, in den 
Wirkungskreis der Gouvernements-Landschaft gchörig, ihrem Wesen nach 
vorbereitende örtliche Matznahmen oder wcitcre Ausführung an Ort und 
Stelle erheifchen; 

10. die Prüfung derjenigen Befchlüsse der Kreis-Landschafts-Vcr-
sammlungen, welche ihrem Wesen nach an die Gouvernemcnts-Landschafts' 
Versammlung zu bringen sind. sowie derjenigen, welche vom Gouverncur 
auf Grund gegenwärtigen Gesetzes zur Erwägung der Gouvcrnements-
Verfammlung gestellt weiden; 

11. die Angelegenheiten. betreffend eine gegenseitige Landschafts-

Verstcherung; 

12. die Gestattung von Anlcihen für Bcdürfniffe der Landschaft. 

13. die Theilnahmc an der Herausgabc von obligatorischen Ver-
ordnungen in den im vorliegenden Gesetze bezeichneten Angelegenheiten; 
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14. dic Vorstellung von Gesuchcn bctreffcnd dcn örtlichcn Nutzen 

und die örtlichen Bedürfnisse durch den Gouverneurcn an die Staats-

rcgierung. 

A r t . 6 4 . Zum Reffort der Kreis-Landschafts'Versammlungcn ins-
bcsondcrc gchören: 

1. die Rcpartition inncrhalb dcs Kreises ocijenigcit Rcichs- und 

Gouvernemcnts-Steucrn, dercn Verthcilung dcm Gcsetzc nach dcn Kreis-

?andschafts'Institutionen obliegt; 

2 . die Vorstellung mm Ausknnftcn und Gutachten an dic Gou-
vernements-Landschafts-Versammlung inncrhalb der Kompetenz der Landschafts-
Institutionen, fowic von Vorlagcn in Angelcgenhcitcn. wclche dicscr Vcr-
sammlung obliegen; 

3. dic Vorstellung solcher Vorlagen snpo^iio^o^eiiiü) an dic 
Gouvernements'Versammlung, welche dic Erwirkung von Gegenständen bei 
der Regierung bctrcffen, die den örtlichcn Nutzen und die örtlichcn Bc-
dürfnisse anlangen. 

A r t . 6 5 . Ordcntliche Landfchafts - Versammlungen werden cinmal 
jährlich cinberufen und zwar die Gouvernements-Versammlungen nicht später 
als im December, die Kreis-Verfammlungen nicht später als im October. 
Die Verfügungen übcr die rechtzeitigc Einbcrufung und Eröffnuug der 
Landschafts-Versammlungen wcrden mii Genehmigung des Gouverneurcn 
durch die Landschafts-Aemter getroffen. 

A r t . 6 6 . Dem Minister der inneien Angelegenheiten ist es vor-

behalten die Eröffnung der ordcntlichen Landschafts-Versammlungen auch 

4* 
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spätcr als zu den bezeichneten Tmninen zu gestatten, jedoch mii der 
Mahgabe: 1) da§ der Zwifchenraum zwischen den Kreis- und den Gou-
vernements'Landschafts-Versammlungcn hinreiche um dcm Gouverneur rccht-
zeitig die Kreis - Budgets- und Rcpartitions-Listcn zur Prüfung vorstellcn 
zu können; 2) dah die Eröffnung der Gouvernements-Versammlung nicht 
später als zum l. Februar dcs folgenden Iahrcs anberaumt würdc und 
3) datz die Verfristung der Gouvernements-Versammlung nicht die recht-
zeitigc Erfüllung der obligatorischcn Ausgaben und Prästanden der Land-
schaft verhindern würde. 

A r t . 6 7 . Die Dauer der ordentlichen Versammlungen wird normirt 

auf 20 Tage für die Gouverncmcnts- und auf 10 Tagc für die Kreis-

Versammlungen; jedoch können diese Fristen auf bezügliches Gesuch vom 

Gouverneur nach Matzgabe der thatsachlichcn Nothwendigkeit verlängert 

wcrden. 

A r t . 6 8 . Autzerordentlichc Gouvernemcnts- und Kreis-Versammlungcn 

werdcn vom Minister der inneren Angelegenheitcn angeordnet oder gestattet; 

cinberuscn werden sie aber in besonders wichtigen Fällen, wie: zur Zeit 

besondrcr Volks-Noth, sowie wegen eintretender Kriegsereignisse, durch den 

Gouverneur, mit genauer Angabe derjenigen Fragen. wclche der Erwägung 

dieser Versammlung zu unterliegen haben. Ein Verzeichnitz solchcr Fragen 

ist glcichzeitig mit der Einladung zur Versammlung an die Landschafts-

Dcpntirten zu vcrsendcn. 

A r t . 6 9 . Die Gouvcrnements-Landschafts-Versammlung wird durch 

den Gouverneur pcrsönlich, die Kreis-Versammlungcn durch ihreu Vorsttzenden 

cröffnct. 
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A r t . 7 0 * 9c\ich Eröffnung der Landschafts - Versammlung crwählt 
dieselbe aus der Zahl ihrcr Glieder cincn Secretair zur Vcrwaltung der 
Gefchäftsführung (AJU 3aBB4MBaHifl 4"B^onpoH3B04CTB.). 

A r t . 7 1 . Die Landschafts-Versammlungen schrciten an die Eilcdigung 
der ihnen unterstellten Angelcgcnheitcn 1) auf bezügliche Anträge dcs Gou-
vcrneuren; 2) auf Vorstcllungen des Landschafts-Amtes; 3) auf Antrag 
des Vorsitzendeu oder der Meder der Versammlung und 4) auf bezügliche 
Gesuche und Klagen Privater. Ein Mitglied der Versammlung, wclches 
einen Antrag zu stcllcn wünscht. Hat sich an dcn Vorsitzendeu zu wendcn, welcher 
solchen Antrag, falls cr kcine gesetzlichcn hinderungsgründe findet. zur Erwägung 
der Versammlung stellt. — Anträge, Requisitionen und Venachrichtigungen 
von Behörden und Amtspersonen, sowie von ständischcn und genossenschaft-
lichen (oomecTBeHHbia yHpe>K4eHifl) Insiitutionen sind cntweder miitclst 
Vorschrift des Gouverneurcn oder durch das Landschafts-Amt an die 
Versammlung zu bringen. 

A n m e r k u n g . Anträge der Landschafts-Aemtcr können mit Genchmigung 

des Gouverneuren zum Zwccke ihrcr Versendung an die Glieder dcc 

Landschafts-Versammlungen gedruckt werden. 

A r t . 7 2 . Die Landschafts - Versammlung kann eine vorbereitende 

Prüfung der ihrer Entscheidung untcrliegcndcn Angelegenheiten besonderen 

aus ihren Mitgliedern zu bildenden Kommissionen auftragen. 

A r t . 7 3 . Auf Anordnung dcs Vorsitzenden können zur Abgabc von 

Erläuterungen Sachkundige zur Sihung der Landschafts-Versammlungen hin-

zugezogcn werden, wclchc zu dcren Vcstande nicht gehören. 



30 

A r t . 7 4 Zur gesetzlickcn Vollzähligkcit einer Sitzung dcr Landschajts-

Versammlung ist die Anwcsenheit von mindestens der Hälfte der in der 

Beilage zum Artikel 14 bestimmtcn Zahl von Deputirten erforderlich. 

Errcicht die in dieser Beilage vcrordnete Anzahl nicht 20, so müsscn 

jcdcnfalls mindcstcns 10 Dcputirtc in der Versammlung anwesend sein. 

Die in bcsondcrs wichtigen Fällcn wie sie im Artikel 68 aufgeführt sind, 

cinzuberufenden auherordentlichcn Verfammlungen gclten ganz abgesehen von 

der Anzahl dcr erschiencnen Deputirten als vollzählig. 

A r t . 7 5 . I n dcr Landschafts-Versammlung werdeu alle Angelegenheiten 
durch cinfachc Stimmenmehrhcit cntschicden; im Fallc der Stimmengleichheit 
giebt ader die Stimme des Vorsitzendcn den Ausschlag. Bei der Stimm-
abgabe kann Niemand mehr als eine Stimme haben. Eine Uebertragung 
dcs Stimmenrechtes ist nicht zulässig. 

A r t . 7 6 . Dic Wahlen ebensowohl des Präsidcnten und der Glieder 

der Landschafts-Aemter, als auch anderer von der Wahl der Landschafts-

Verfammlungen abhängiger Aemter, werden in gehcimcr Abstimmung durch 

Kugelung vollzogen. I n gleicher Weise sind auch Beschlüssc zu fasscn, betref-

fend die Verantwortllchmachung von Landschafts-Bcamten, und sind Fragen 

zu entscheiden, betreffend die Aussehung dcs Gehaltcs oder von Unterstützungen 

an Beamte. Alle übrigen Angelegenheiten können nach Dafürhalten der 

Versammlung auch durch offene Abstimmung cntschicden wcrden. 

A r t . 7 7 . I n betreff der Geschäfts-Ordnung der Landschafts-Ver' 

sammlungen sind die am 13. Juni 1867 Allerhöchst bcstätigtcn Regcln 

( I I . Vollständigc Sammlung dcr Gesetze Jte 44690) zu beobachten. 
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A r t . 1 8 . Allc Beschlüsse der Landschafts - Verjammlung sind ins 

Journal einzutragen, das vom Vorsitzenden sowie den persönlich anwcsenden 

Gliedern der Versammlung und dem Secretair unterzeichnet wird. 

A r t . 7 9 . Zum Zwccke der Wahl von Ehren - Kuratoren und Jn-
jpektoren in den vom Gesetzc bczeichneten Fällen für eine aus gemeinsamen 
Mitteln der Landschaft und einer Stadt zu unterhaltende Lehranstalt. ebenso 
wie zur Erwägung von Vorlagen betreffend den Erlah für die Orts 
bewohner obligatorischcr Rcgeln, welche ihrem Wcscn nach ebensowohl auher-
halb als auch inncrhalb städtischer Ansiedelungcn anzuwenden sind, werden 
gemcinsame Sitzungen der Kreis-Landschafts-Vcrsammlungen nnt den Stadt-
verordneten-Versammlungen konstituirt. Solche kombinirte Sitzungen werden 
vom Gouverneur gestattet. Dcr Vorsitz in diesen kombinirten Vcrsammlungen 
gebührt dem Vorsitzenden der resp. Landjchafts-Versammlung. Falls gegen 
einen Mehrhcitsbeschluh der kombinirten Versammlung dcr Dissens der 
Majorität der Stadtverordneten oder der Kreis-Deputirten verlautbart wird, 
so gelangt die resp. Angelegenheit zur Cntscheidung der Gouverncments' 
Landschafts-Versammlung. 

A n m c r k u n g . Wird der Unterhalt einer Lehranstalt nicht blos aus 
Mitteln städtischer und von Kreis-Landschafts-Mitteln bestritten. sondern 
ebenso aus solchen dcr Gonvernemcnts-Landschaft, so werden die 
Ehren-Kuratore und Inspektore einer Anstalt, die sich in der 
Gouverncments-Stadt bcfindet. in einer kombinirten Sitzung der 
Gouvernements-Landschafts - Versammlung und der Stadtverordneten» 
Versammlung, die Ehren-Kuratore und Inspektore ader für Lehr-
anstalten in einer Kreis-Stadt — in der kombinirten Sihung der 
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Kreis-Landschafts- und der örtlichen Stadtvcrordneten - Versammlung 
erwählt. 

A r t . 8 0 . Alle Bcschlüsse der Landschafts- sowie der kombinirten 

Versammlungcn nebst zugehörigen Bcilagcn, sind durch die Landschafts-

Aemter abschriftlich dem Gouverneuren voizustcllcli und können mit seiner 

Erlaubnih gedruckt werden. 

A r t . 8 1 . Diejenigen Beschlüsse (Art. 80) welche gemäh Art. 82 

und 83 diescs oder vermöge eines andercn Gcsetzes der obrigkeitlichen 

Bestätigung bcdürfen. sind bis zur crfolgtcn Bestätigung nicht in Vollzug 

zu setzen. 

A r t . 8 2 . Nachstehende Beschlüsse der Landschafts ° Versammlungen 
unterliegcn der Bestätigung durch dcn Gouverneuren: 1) betreffcnd die Thei-
lung der landschaftlichen Verkehrswege in Gouverncmcnts- und Kreis-Wcge, 
2) betreffend eine Aenderung in der Richtung der Wege. 3) betreffcnd die 
Veranstaltung von Ausstcllungen örtlicher Erzeugnihe, 4) betreffcnd die 
Verlegung bestchender Handcls-Anstalten (ToproB-t) und Bazarc von cinem 
Orte zum andern, die Veränderung der Termine für solche und ihre 
Schliehung, cbensowie auch betreffcnd eine Aenderung der inneren An-
ordnung der Iahrmärkte, Handels - Anstalten und Bazare innerhalb der 
Grenzen, der ihncn zugewicscncn Ansiedclungcn, 5) betreffend Entschädigungs-
Taxen: a) für durch Abweiden und andcrwcite Gcfährdungcn von Boden-
crzeugnihen geursachten Schaden. b) für Wald-Defraudationen und c) für 
das Löschen von Waldbränden; 6) betreffend die Preise, um welche Schiffs-
cigcnthümer, beim Mängel einer eiltsprechenden Bestimmung in dem zwischen 
ihnen und den Schiffsarbcitcrn abgeschlossencn Vertrage, lehtere für ein 
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Verweilen über die vereinbarte Frist hinaus auf innercn Verkehrs-Wasser. 

Stratzcn zu cntschädigen haben. 

A r t . 8 3 . Die nachstchendcn Beschlüsse der Landschafts - Vcrsamm-
lungcn bedürfen der Bcstätigung durch den Minister der inneren Änge-
legenhciten: 1) die Umwandlung von ,Landschafts- in Kommunal-Wege, 
2) betreffend die von den die Landschafts-Wege-Anlagen und Uebcrfahrten. 
sowie private Uederfahrtcn benutzenden Pcrsonen zu erhcbendcn Steuern, 
3) die Eintheilung des Vermögens und der Anstaltcn der allgemeinen 
Fürsorge in solche des Gouvcrncments und solche der Kreise, 4) die Uni* 
lage von Natural- in Geldprastanden, 5) die Normirung von Natural-
und Geld-Prästandcn zur Vcrtilgung von für Feldcr und Wiesen gefähr» 
lichen Insecten und Thieren, 6) die Eröffnung ncucr und die Versetzung 
bestehendcr Landungsplätzc an schiffbaren Flüssen und Seen, 7) die Er« 
öffnung ncucr Iahrmärktc und die Schliehung bcstchcndcr Iahrmärkte, dcrcn 
Ueberfiihrung in andere Ortschaften oder die Abändcrung ihrer Terminc 
und 8) die Aufnahme von Anlcihcn, mit Ausnahme solcher aus der Land-
schaft gehörcnden Kapitalien, welche eine besondcre Zweckbestimmung haben. 

A r t . 8 4 . Findct der Gouverneur es nicht möglich einen dcr im 
Art. 82 vorgesehenen Beschlüsse der Landschafts-Versammlungen zu bestä-
tigcn, so legt cr solchen zur Prüfung dcr Gouverncments«Landschafts-Kom-
mission vor. Stimmt die Mehrheit der Kommissionsglieder bctreffs der 
Ablehnung der Bestätigung mit der Anstcht des Gouverneurcn überein, so 
wird der Landschafts - Beschlutz als nicht erfolgt betrachtet, worüber die 
Landschafts-Versammlung in Kcnntnih gesetzt wird untcr Angabe der Gründc, 
welchc die Kommission gcleitct haben. — Stimmt mit dcr Anstcht des 

5 
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Gouverneurcn die Majorität der Kommissionsglieder nicht überein. so ist 

die < Angelegenheit dem Minister der inncren Angclegenheitcn vorzustcllen, 

der ste in der im Art. 85 vorgeschenen Ar t cntscheidet. 

A r t . 8 5 . Diejenigen Beschlüssc der Landschafts - Verfammlungen, 
wclche der Bestätigung des Ministers der inncren Angelegcnheiten zu irnter-
liegen habcn (Art. 83), sind diesem durch den Gouverneuren, versehcn mit 
cinem Gutachtcn der Gouverncments-Kommission in Landschafts-Angelegcn-
heiten. vorgestcllt. Vom Minister hängt es ab, nach wo crforderlich er-
folgtcr Relation mit den anderen Ministern, den vorgestellten Beschlutz 
entwcder zu bestätigcn, oder ihm die Bestätigung zu versagen. — I m 
lctztern Falle gilt der Beschluh der Landschafts-Versammlung als nicht er-
folgt und die Versammlung wird, unter Anführung der der ministeriellen 
Gntscheidung zu Grunde gclegten Grwägungcn, hicrvon in Kenntnih gcsctzt. 

A r t . 8 6 . Diejenigen Beschlüssc der Landschafts - Verfammlungen, 
welche nicht einer Bestätigung unterliegen (Art. 81—83), werden in Voll-
zug gesetzt, falls der Gouverneur nicht binncn zweier Wochen. gcrechnct 
vom Tage des Gmpfangcs folcher Befchlüsse, die Ausführung aus den im 
Art. 87 bezeichneten Gründen inhibirt. 

A n m e r k u n g . Die in diefem Art. (86) aufgcführte Regel bezieht sich 
nicht auf die in Pkt. 14 des Art. 63 aufgeführteu Gcgenstände. 
Die Ordnung für die Leitung diefer Gegenstände ist im Art. 104 
bezeichnet. 

A r t . 8 7 . Der Gouverneur inhibirt die Ausführung eines Beschlutzes 
eiuer Landschafts - Versammlung, falls er bcfindet: a) datz derselbe nicht 
mit dem Gcsetze nbcrcinstimmt, oder dah er unter Vcrlehung des Kompetenz-
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keelses, dcr Grcnzcn der Machtvollkommcnheit, oder der Gcschäfts-Ordnung dcr 

Landlchafts-Institutionen gefatzt wurde oder b) nicht dem allgcmeinen Nutzcn 

oder den Bedürfnitzen des Reiches entspricht oder abcr offenbar den Interessen 

dcr örtlichcn Bevölkerung zuwidcrläuft. 

A r t . 8 8 . Eineu Beschluh der Landschafts-Versammlung, welchcn dcr 

Gouverncur wcgen mangelndcr Uebereinstimmung mit dem Gcsctzc, oder als 

uuter Verlchung des Kompetenz-Kreises, dcr Grenzen der Machtvollkommenheit, 

oder der Gcschäfts-Ordnung zustandegckommcn, nicht bcstätigt, übergiebt er 

dinnen Monats-Frist, gcrechnet vom Tagc dcs Empfangcs solchen Beschluhes, 

dcr Prüfung der Gouvernemcnts - Kommission in Landschafts-Angclegenheitcn. 

Die Entscheidung dicscr Kommission, betreffend die Ausführung des resp. 

Beschluhes oder dessen Aufhebung ist zu vollziehcn, ausgenommen den im 

Art . 12 vorgesehencn Fall. 

A r t . 8 9 . Wider eine Entscheidung der Kommission in Landschafts-
Angelegenheiten, durch die ein Beschluh der Landschafts-Versammlung aus Grund 
des Art. 88 aufgehoben wird, kann die Landschafts-Versammlung eine Be-
schwerde beim Dirigirenden Senate anbringen. Ein Beschluh hierüber seitens 
der Landschafts-Versammlung mutz vor dem Schlutze dcr auf die Eröffnung 
der Kommissions-Entscheidung nächstfolgenden ordentlichen Landschafts-Versamm-
lung erfolgen. Eine auf einen solchen Beschluh gegründete Beschwerde ist 
durch das Landschafts-Amt beim Gouverneuren einzubringen und von diesem 
nebst der Original-Akten-Verhandlung dicscr Sache dem Minister der inneren 
Angelegenheiten vorzustellen, welcher sie binnen spätestcns dreimonatlicher Frist 
mit seinem Gutachten versehen zur Entscheidung des Dirigirenden Senates 
zu bringcn Hat. 

5 * 
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A r t . 9 0 . Beschlüsse dcr Kreis»Landschafts-Versammlungen, welche der 

Gouverneur für nicht dcm allgemcinen Rcichs - Nutzcn und Bedürfnihe ent-

sprechcnd. oder als offcnbar das Intercsse dcr örtlichen Bevölkerung verlctzend 

crkcnnen muh. sind vom Gouvcrneurcn zur Grwägung der nächsten ordentlichen 

Gouvernemtnts'Landschafts«Versammlung zu stellen. dcren bczüglichc Beschlüssc, 

falls der Gouverneur mit ihnen übercinstimmt, in Erfüllung gesetzt wcrden. 

A r t . 9 1 . Beschlüssc der Gouverncments-Landschafts-Pcrsammlungen, 

welche der Gouverneur für nicht dcm allgemcinen Nuhen oder Bedürfnihe 

des Rciches entsprechend, oder als das Interesfc der örtlichen Bevölkerung 

offcnbar vcrletzend crkcnnen musi. sind dcm Minister der innercn Angclcgcnheiten 

vorzustellen. nachdem diesclben in der Gouvcrnements-öandschatts-Kommission 

einer vorgängigcn Prüfung und Begutachtung untcrzogen worden sind. 

A r t . 9 2 . . I n der glcichcn Ordnung sind dem Minister der innercn 

Angclegenheiten die im Art . 90 bezeichnetcn Beschlüssc der Gouvcrncmcnts-

^andfchafts-Versammlung vorzustcllen, falls der Gouverneur cs nicht für mög-

lich crachtct, sich mit ihnen cinvcrstanden zu erklären. 

A r t . 9 3 . Der Minister der innercn Angelegcnhcitcn gestattet entweder 

dic Ausführung eines ihm vorgestellten Beschlusics einer Landschafts-Bersamm-

lung. oder kommt ein (BXCMHTT,) mit einer Vorstellung betreffs dcr Aufhebung 

oder Abänderung desselben, worüber er auch dcn Gouverneuren binnen drei-

monatlicher Frist, gerechnct vom Tagc des Empfanges des Landfchafts-Be-

!chluhes ab, bcnachrichtigt. 

A r t . 9 4 . Ueber Aufhebung oder Abänderung von Bcfchlüsscn eincr 

Landschafts-Vcrsammlung auf Vorstellung des Ministers der inncren Angelcgen-

heiten wird vom Rcichsrathe in denjenigen Fällcn entschieden, wenn davon eine 
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Erhöhung dcr Landschafts-Steuer gcgcnüber dem von der 3andschafts-Vcr-
sammlung beschlosscnen Mahe abhängcn soll, — vom Minister-Komite oa= 
gcgen in allen übrigen Fällen. 

A r t . 9 5 . Falls eine Landschafts-Versammlung wegen Nichterschcinens 
dcr gcsehlichen Anzahl von Deputirten (Art. 74) nicht zustande kommt, so wird 
eine zwcite Versammlung cinberufen; crschcint jedoch auch zu dieser nicht die 
gesetzliche Anzahl Dcputirter. — so sind die ihrer Prüfung unterlicgenden 
Bcrichte dcs Landschafts-Amtcs, mit desfen Gutachten verschen dem Gouver» 
ncuren vorzustellen, welcher diejenigen dcrselbcn, denen gcgcnüber er teine Bc-
denken hcgt, zur Ausführung stellt, in detrcff dcr übrigcn aber auf dcr in den 
Art. 80—94 bezeichnctcn Grundlage bczüglich der Dirigirung von Beschlüffen 
ciner Landschafts-Versammlung vcrfährt. I n gleicher Ordnung werden auch 
Bcrichte derjenigen Kreis-Landschafts-Aemter crlcdigt, dcren Gliedcr auf Grund 
dcs Art. 53 ernannt worden sind. — Solltcn in ciner nicht zustandc gckom-
mcnen Versammlung die Wahlen dcs Vorsitzenden und dcr Gliedcr des Land-
schafts-Amtes vollzogen werden, so sind diese Aemter für 3 Iahre (Ha Tpex-
A-hTfiipL cpoia>) in der im Art. 119 bczeichncten Ordnung zu besetzcn. 

Dr i t t e Abthei lung. 

Die Gouvernements- und Kreis-Landfchafts-Aemtcr und die 
übrigen Exccutiv-Organe der landschaftlichen 

Verwaltung. 
A r t . 9 6 . Die Gouvernements- sowie die Kreis-Landschafts-Aemtcr 

bestehen aus je einem Vorsitzenden und je 2 Gliedern. Die Zahl der Glieder 
des Gouvernements- und dcs Krcis-Amtes kann crhöht werden auf Beschluh 
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der Landschafts - Vcriammlung bis auf 4, im Gouvcrncments-Amtc abcr mit 
Genehmigung dcs Ministers dcr inneren Angclegcnheiten bis auf 6. 

A r t . 9 7 . Den Landschafts-Aemtcrn wird dic unmittelbare Ueberwachung 
dcr Angclcgcnhcitcn dcr Landschafts - Oekonomie und Vcrwaltung gcmäh dcn 
Anordnungcn dicscs Gesetzcs. sowic cntsvrcchcnd dcn Anwcisungcn der Land-
schafts-Vcrsannnlungen aufcrlegt. Sic führen dic laufenden Sachcn bctrcffend 
dic Landschafts-Ockonomie, ermitteln Mahnahmcn zu ihrer Aufbcsfcrung, trcffcn 
mit Genehmigung des Gonvcrncurc.'. Verfügungcn über die Einberufung von 
Landschafts-Vcrsammlungcn, sammcln die für diese Vcrfammlungcn erforderlichen 
Auskünftc und führen dcrcn Beschlüssc aus, sic fcrtigen die Entwürfc zu den 
landschaftlichcn Budgcts und Repartitionen an. üdcrwachen das Einflietzen der 
landschaftlichcn Einnahmen, bcwcrkstelligcn dic Landschafts-Ausgaben. führen 
nnter Aufsicht der Landschafts-Versammlungen Klagcn in Sachen betreffend das 
landfchaftliche Eigcnthum, normiren mit Genehmigung der Versammlungcn dic 
Regcln und Termine für die Rechnungslegung der ihnen untergeordneten Pcr-
sonen und Institutionen, rcvidircn diese Rechenschaft und steNen den ordent-
lichen Landschafts-Versammlungen die Rechenschaft über ihre Thätigkeit, über 
die Geldumlagen in den landschaftlichen Summen, sowie den Zustand dcr 
ihnen untergeordneten Abtheilungen, Anstalten und Vermögen vor. Autzerdem 
wird den Kreis-Landschafts-Aemtern zur Pflicht gemacht: 1) gemätz dcn Auf-
trägen des Gouvernements-Landschafts-Amtes, die Anordnungen betreffend die 
Herstellung von Verkehrsstratzen innerhalb dcs Kreises, sowie die Erfüllung 
dcr Anforderungen (noTpeoHocTH) der Militär und Civil-Verwaltungen an 
die Gouvernements-Prästanden, ebenso wie betreffend die gegenseitige Landschafts-
Versicherung; 2) die Vorstellung von Abrcchnungen hierüber an das Gouver-
ncments-Amt; 3) die Ertheilung von dcn Kreis betreffenden Auskünften an 
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das Gouvernements'Amt, wclchc für die Anfertigung dcs Gouvcrnemcnts-
Landschafts-Budgets erforderlich sind und 4) die Führung der Stenr.,,.. \ c 
der Landschaft nach vom Minister der inncrcn Angelegcnheitcn mit dem Finanz-
minister vereinbartem Muster. 

A n m c r k u u g . Die von dcn Landschafts-Aemtern fertigzustellendcn Rechen» 
jchaftsberichte, wcrden. zum Zwecke ihrer Vcrsendung an die Glicder 
der Landschafts-Versammlung vor der Eröffnung der Sihungen, 
gedruckt. Autzerdem können diese Ncchenschafts-Berichte, gleichzeitig mit 
den ste betreffenden Bejchlüssen der Landschafts - Versammlungen, in 
der im Art. 80 vorgesehenen Ordnung zur allgemcinen Kenntnitznahme 
gedruckt wcrden. 

A r t . 9 8 . Die Kreis-Landschafts-Aemter fertigen nach Uebereinkunft 

mit dem örtlichen Landschafts - Hauptmann Pläne für die Organifation von 

Ansiedelungcn an. und stellen, nack Einholung von Erklärungen der Gemcindc^ 

Versammlung (ce^bCKaro cxo4a) und der Grundbesitzer, in deren Eigenthum 
sich die vom resp. Plan umfatztc Bestedelung befindct, solche Pläne zur Bestäti-
gung dcs Gouverneuren vor. Tritt zwischen dem Landschafts-Amte und dem 
Landschafts-Hauptmanne eine Mcinungsverschiedenhcit inbctreff des aufgcstellten 
Planes hcrvor, so übergicbt der Gouverncur ihn vor seiner Bestatigung der 
Gouvernements-Kommission zur Bcgutachtung (cf. Art. 104 dcs Gcs. für die 
Landsch. Hauttm.) 

A r t . 9 9 . I n besondcrs wichtigcn Fallcn, wie sie im Art. 68 auf-
geführt sind, in denen eine auherordcntliche Landschafts-Versammlung nicht 
rechtzeitig einbcrufen wcrden kann, ergreift das Landschafts-Amt auf Vorschrift 
des Gouverneuren die nothwcndigen vorbcreitenden Mahnahmen und bcrichtet 
über sie an die Landschafts-Versammlung. 
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A r t 1 0 0 . Regeln betreffcnd die innere Geschäfts-Ordnimg des Land-
** is. sowie die Bestimmung derjenigen Angelcgcnheiten, welche einc 
kellegiale Prüfung in demselben erheischen, wcrden von dcr Landschafts-Ver-
sammlung normirt. Die Obliegenhciten des Vorsihenden nnd dcr Glieder des 
Landschafts-Amtes werden durch von der Landschafts-Versammlung zu bestäti-
genden Beschlutz des Amtes ausgejondert. 

' A r t . 1 0 1 . Angelcgenheiten, welche der kellegiale» Berathung im 
Landschafts-Amte unterliegcn, werden durch Stimmenmehrheit entschieden; 
bei Stimmenglcichheit gicbt die Stinune des Vorsitzenden dcn Ausschlag. 
Findet dcr Vorsitzendc. datz der Beschlutz der Mehrheit dem Gcsctze widcr-
spricht, oder nicht mit eincm Beschlusse der Landschafts-Versammlung 
übereinstimmt, so kann er die Ausführung beanftanden und die Angelegenheit 
dem Gouverncur vorstcllen, welchcr sie zur Prüfung an die Gouvernements-
Kommission in Lau,dschafts-Sachcn überweist. I n Fällen, welch? kcincn 
Aufschub gcstatten, ist der Vorsitzende berechtigt selbst MaZnahmcn zu 
ergrcifen, welche ciner kollegialen Berathung des Landschafts- Amtes vor« 
behalten sind, doch ist er verpftichtet (eine bezüglichen Wahrnehmuugen in 
der nächstcinfälligcn Sitzung des Amtes dicsem zur Kenntnitz zu bringen. 

A r t . 1 0 2 . Die allgcmeine Aufsicht über den regelrechten Gang dcr 
Geschäfte im Landschafts-Amte und dcn ihm untcrgcordnctcn Institutioncn 
gcbührt dcm Vorsitzcnden. Seiner Kompetenz sind auch Anordnungen übcr 
die Sammlung von Auskünften, über die Vorbcreitung der Geschäfte zum 
Vortrage und dem ähnliche ausführende Wahrnehmungen vorbchalten. 

A r t . 1 0 3 . Dcm Gouverncur ist es vorbehalteu Rcvisionen der 
Landschafts-Aemtcr und andercr Ez-ekutiv-Organe dcr Landschafts-Verwaltung, 
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sowie aller der Landschaft untcrstcllten Anstaltcu vorzunehmcn. Hat cr 
gclegentlich eincr Revision oder in anderer Art unrcchtfcitigc handlungen 
der Aemter, andcrcr Exekutiv-Organe der Landschafts-Vcrwaltung, oder 
von der Landschaft untcrgeordneten Institutioncn wahrgenommen, oder über 
solche Handlungcn aus Mittheilungen oder Anzeigen durch Negicrungs-, 
ständischc- oder Gemeinde- Institutionen Kenntnih erhaltcn, so trägt d.. 
Gouverneur, nach^cm er wo nöthig Erklärungen von dem resp. Landschajts-
Amte eingeholt, demselbea die Wicderhcrstcllung der vcrlctztcn Ordnung auf. 
Findet das resp. Amt Schwierigkeiten solchcm Auftrage nachzukommen, so 
macht es hierüber dem Gouverneur VorsteNung, der die Sache vann der 
Gouvcrnements-K^mmission in Landschafts-Sachen zur Entscheidung übcrgicbt. 
— Die Entscheidung dicser Kommission ist für die Landschafts-Acmter 
vcrbindend und kann nur durch die Landschafts-Versammlung in dcr im 
Artikel 89 vorgeschriebenen Ordnung im Wege der Beschwerde angefochten 
werden. 

A r t . 1 0 4 . Die Landschafts-Aemter machcn dem Gouverneuren Vor-
stellungen uud erhaltcn von ihm Auftrage (npcAAoyaemn). Mit den übrigen 
Oouvcrnements- und Kreis-Autoritäten (ycTaHOBJieHifl) verkehrcn die Aemter 
durch Mittheiluugcu. Die im Pkt. 14 des Artikels 63 vorgesehcnen 
Gcsuche (xo^aTaficTBa) sind durch das Gouvernements-Landschafts-Amt 
dem Gouverneuren vorzustellen, dcr ldieselben mit seinem Gutachten vcrschcn 
an das kompetents Ministerium übersendet. 

A r t . 1 0 5 . Zur direkten Ueberwachung einzclner besondercr Zweige 

dcr Landschafts-Oekonomic und Verwaltung, können den Landschafts-Acmtern 

zur Hilfe durch die kompctentcn Landschafts-Versammlungcn. besonderc 
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Personen sowohl aus der Zahl ihrcr Deputirten, als auch aus der Zahl 

derjenigen Grundbesitzer, welche ein fclbstständigcs directes Stimmrecht in 

deu Landschafts-Wahlverfammlungen haben, erwählt werden. Zur Verwaltung 

des landschaftlichcn Vermögens und der Anstalten, sowie zur Ausführung 

solcher Verbindlichkeitcn der Landjchaft, wclche ihrem Wesen nach besondere 

Sachkunde und Vorbereitungen erfordern, können die Landschafts - Aemter 

Sachkundige hinzuziehen. Die Ernennung und Verabschiedung von Personen. 

welche in der Geschäftsführung des Landschafts-Amtes angestellt sind, steht 

dem Vorsitzenden des Amtes zu. 

A r t . 1 0 6 . Den Vorsitzenden und Gliedern der Landschafts-Aemter 

ebenso wie den übrigen in den landschaftlichcn Institutionen dienenden 

Personen ist es verboten an Unternehmungen und Lieferungen theilzunehmen. 

welche den landschaftlichen Oekonomien dienen, sowie überhaupt irgendwelche 

vermögensrechtliche Verträge mit den landschaftlichen Institutionen desjenigen 

Gouvernements einzugehen, in welchem sie dienen. 

A r t . 1 0 7 . I n betreff der Anstellung, Versetzung und Verabschiedung 
derjenigen im Dienste der Landschaft stehenden Personen, welche, durch 
Wahl angestellt, die Rechte des Staats-Dienstes geniehcn, sind die im 
Gesetze übcr den Dienst zufolge Ernennung durch die Rcgierung gegebenen 
Negeln matzgebend. Bei der Anstellung, Versetzung oder Hinzuziehung 
(nprnviaiuerne) für einzelne besondere Beschäftigungen anderer Personen 
ist die im Artikel 511 der allgemcinen Gouvernements-Verfassung gegebene 
Ordnung zu beobachten. 
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Nier te Abthe i lung . 
Dic Thei lnahme dcr Landschaf t s - Ins t i tu t ioncn an dcm E r i ah 

für die örtliche Bevölkerung verbindlichen Vorschriften. 
A r t . 1 0 8 . Der Gouvernements - Laudschafts - Versammlung ist cs 

gestattet siir dic örtliche Bevölkerung sowohl des ganzen Gouvernements, als auch 
cinzelncr Ortschaftcn dcsfelben, soweit sie sich nicht unter dcr Leitung eincr 
städtischen Verwaltung befinden, folgendc Gegenstände betreffcnde verbindlichc 
Vorschriften zu verfassen: 1) betreffcnd Matznahmen zur Vorbeugung ciner 
Feuersgcfahr an bewohntcn Orten, in Wäldern und Fcldcrn (BB MBCTaxB 
uanojihHbixb), betreffcnd oas Fcucrlöschwesen und das Vauwcsen in be-
siedelten Orten (cejiema); 2) betreffcnd dic Ordnung der Saubererhaltung 
von Plätzen, Stratzen, Negen, Ablcitungs - Röhren, Teichen, Qucllen, Ka-
nälen. natürlichcn Abstüsfen, Brücken und Faschinen - Dämmen; 3) Die 
Errichtung von Landungsplätzen, Ucbcrfahrten und Prähmen, sowie von 
Pferde-Bahncn und anderen vcrvollkommncten Wegcn, dic Ordnung ihres 
Unterhaltes sowie ihrer Benutzung; 4) betreffend die Betreibung des Fuhr-
wesens auf Eisenbahn-Stationen; 5) die Bereinigung der Höfc; 6) betreffend 
die Errichtung und dic Ordnung des Unterhaltes von Schlachthöfen, 
Fabrik- und gewerblichcn Etablissements in sanitärer Beziehung; 7) Matz-
nahmcn zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Anstalten zum Berkaufc 
von Nahrungsmitteln und zur Sicherung ihrer Gefahrlosigkeit; 8) Mahnahmen 
zur Verhütung des Verdcrbens des Wassers; 9) die innere Anordnung 
der Iahrmärkte, Märkte und Vazare; 10) betreffend Oertlichkuten, an 
denen Niederlagen leichtentzündlicher Gegenstände nicht gestattet werden, 
sowie die Ordnung der Aufbewahrung solcher Gegenstände; 11) betreffend 
die Fortschaffung oder Vernichtung gestürzter Thiere; 12) betreffcnd Matz-

6* 
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nahmen zur Verhütung und Bcseitigung anffeckender cpidemijchcr und lokalcr 

Krankheiten; 13) bctrcffcnd alle audcrwciten Gcgcnständc, in Bczug auf 

wclckc den Landschafts-Versammlungen auf Grund bestehender Rcglemcuts. 

Verordnungen und anderer Gcsctzvorschriften gcstattct ist. für dic örtlichc 

Bevolkerung obligatorische Anordnungen zu trcffcn. 

A r t . 1 0 9 . Zur Erweiterung der im Reglement für dic Sicherung dcr 
Volksverpfiegung (Swod Bd. XIII. v. J . 1889) enthaltencn Rcgeln ist es 
den Gouvernements-Landschafts-Versammlungen gestattet, obligatorische Sta-
tuten zu yerfassen lj betrcffend die Ordnung für dic Ausbewahrung und Ber-
ausgabung von Gctreide-Vorräthcn, sowic der diesclbcn ersctzendcn Kapitalien 
der Landgcmcindcn, 2) übcr den Umfatz der Getrcide-Vorräthe an cinzclnen 
Orten in Gcld, 3) bctrcffs der Errichtung und dcs Unterhaltes von Getreidc-
Vorraths-Magazincn der Landgcmcindcn. 4) über die Ordnung der Schüttung 
dcs Gctreidcs in dicselben und dcr Crhaltung dessclbcn in frischem Stande 
und 5) übcr die Nechnuugslcgung über das Magazin. 

A r t . 1 1 0 . Dic von den Landfchafts - Verfammlungen zu erlassenden 
obligatonschen Anordnungen (Art. 108 und 109) dürfen in kelner Weise den 
bcstehendcn Gesehen widersprechen. An den Entwurf solcher schrcitct die 
Gouvcrncments - Landschafts - Versammlung 1) auf bezüglichen Auftrag des 
Gouverneuren, 2) nach eignem Dafürhaltcn, sowie 3) auf bezügliche Vorstel-
lungen der zuständigen Krcis-Landschafts- und dcr kombinirtcn Verfammlungen 
(cf. Art. 79). — Dic Projekte der in den Pkt. 2, 5—8. 11 und 12 dcs 
Art. 108 bczeichncten Anordnungen untcrliegcn dcr Prüfung untcr Theilnahmc 
des Gouvernements-Medizinal-Inspektors oder scincs Gehilfcn. Bei Anfer-
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tigung von die Volksverpfteguug bctrcffenden Anordnungen (Art. 109) sind 
Gutachten dcr Kreis-Zulammcnkünstc (c-fE3AH) in Bcrückstchtigung zu ziehen. 

A r t . 1 1 1 . I n dcr im vorhcrqehcnden Artikel bczcichnctcn Ordnung 
entworfcnc obligatorische Anordnungen sind dem Gouverneurcn vorzuftellen. 
dcr, falls er keine Hinderniffe gegcn ihrc Bcstätigung findet, sie in dcr Ordnung 
dcs Art. 4 dcr Beilage zur Anmerk. 2, dcs Art. 415 dcr allgemeinen Gouvcr-
ncmcnts-Vcrfaffung (Ausg. v. J . 1886) herausgiebt. Findet der Gouvcrneur 
es nicht möglich, die ihm vorgcstcllte obligatorische Anordnung zu bcstätigeu. 
jo findet dicse Angclcgenhcit ihrc Erledigung, entsprechend den Art. 84 und 85 . 
Eine Aufhevung oder Abänderung obligatorischcr Anordnungen ersolgt in dcr 
für dercn Emanirung vorgeschricbencn Ordnung. 

A n m c r k u n g . Auf die in dcn Art. 108 und 109 bczeichnetcn Gegcn 
stände betreffcnden obligatorischen Anordnungen erstrecken sich die in dcn 
Art. 3 und 6—8 der Beilage zu Art. 415 (Anrn. 2) dcr allgemeinen 
Gouvernements-Verfassuug (Ausg. v. 1886) gegebenen Regeln. 

A r t . 112. Bei Ausgabe cincr obligatorischen Anordnung muh der 

Termin bezeichnet werden, von welchem ab sie verbindende Kraft erhält. 

Dieser Termin darf nicht kürzer als zwci Wochcn vom Zeitpunkte dcr Publi-

kation der Anordnung an jedem Orte dcs Kreises anberaumt werden. 

A r t . 1 1 3 . Die Polizei-Bcamtcn sind verpftichtet auf eine genaue Bc-
folguug obligatorischer Anordnungen zu schen, welchc die im Art. 108 auf-
geführten Gegcnstände betreffcn. Unabhängig hiervon können die Landschafts-
Versammlungen zur Ueberwachung dcr Erfüllung dieser Anordnungen besondere 
Bezirks-Kuratore (ynacTKOBbie noneHHTe.Än) crwählcn. welche zu ihrcr 
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Legitimation mit offenen. aus Blankate» geschriebenen und vom ^andschafts-
Amte untersiegelten Blättern zu versehen sind. 

A r t . 114. Die Veranlassung gerichtlichcr Verfolgung und die Ucber-

führung der dcr Uebertrctung obligatorischer Anordnungen inbctreff der im 

Art. 108 bczcichncten Gegenstände Schuldigcn gebührt ebenso der Polizci, wie 

auch den Landschafts-Aemtern und Bezirks-Kuratoren. 

F ü n f t e A b t h e i l n n g . 

D i e O r d n u n g der Besetzung der Landschaftl ichen Aemter und 

die Bed ingungen des Landschafts-Dienstes. 

A r t . 115. Die Aemter des Vorsitzenden und der Glieder des Land-

schafts-Amtes werden durch Wahl der kompetenten Landfchafts-Versammlungen 

beseht, denen es gestattct wird, auch mehr als eine Person für jedes Amt zu 

erwählen. 

A r t . 116 . Für die in den Art. 79 und 115 aufgeführten Landschaft-

lichen Aemter können unter Beobachtung der im Art. 117 aufgeführten Be-

schränkungen nicht blos Deputirte. fondern auch andere Personen erwählt 

werden, welche ein Stimmrecht auf den Wahlversammlungen haben. 

A r t . 117. Vorsitzende der Landschaftlichen Aemter. ebenso wie ein von 

der Gouvcrnemcnts-Landschafts-Versammlung^ zudelegirtes Glied der Gouver-

nements-Landschafts-Kommifsion können nur Personen sein, welche gesetzlich das 

Recht haben in den Staats-Dienst zu treten. Bei Besetzung der landschaft-

lichen Aemter ist darauf zu achten, dah die Aemter ein und derselben Institu-

tion nicht von Personen bekleidet würden, welche im ersten Gradc der 
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Schwägerschaft zu einander stehen oder vcrwandt sind und zwar letzteres: in 

gerader Linic — ohne Befchränkung unter Seitenverwandten bis zum dritten 

Grade. Inbetreff dcr Kumulirung landschaftlicher mit Staats-Aemtcrn sind 

die i n den Art . 170 und 171 des Rcglements über den Dienst in von der 

Regierung zu besetzenden Aemtern zu bcobachten. 

A r t . 1 1 8 . Die zu Präsidenta der Gouvernements-Landfchafts-Aemter 

erwählten Perfonen unterliegen der Bestätigung durch den Minister der inneren 

Angelegenheiten. die zu Präsidenten der Krcis-Landschafts-Aemter oder Gliedern 

der Gouvernements- oder Kreis-Landschafts-Aemter erwählten aber der Bestä-

tigung durch den Gouverneuren. Sind zwei oder mehr Perfonen für dasselbe 

Amt erwählt worden (Art. 115) so wird eine von ihnen im Amte bestätigt. 

während die übrigen als Kandidaten für das betreffende Amt gelten können. 

A r t . 1 1 9 . Finden der Minister der inneren Angelegenheiten oder der 

Gouverneur, je nach ihrer Zuständigkeit, es nicht möglich, die Erwählten für 

die Aemter eines Präsidenten oder eines Gliedes des Landjchafts-Amtes zu be-

stätigen, ebenfo auch falls die Wahlen für diefe Aemter nicht zustande gekommcn 

sind, fo trägt dcr Gouverneur der refp. Landfchafts-Verfammlung auf, eine 

Neuwahl zu vollziehen, bei welcher die der Bestätigung nicht gcwürdigten Per-

fonen, nicht wiedcr zum Ballotcment gelangcn können. Kommen diefe Ncu-

wahlen nicht zustande, oder werden die neuerwählten Perfonen nicht bestätigt, 

fo werden die fo vakant bleibenden Aemter, im Falle dcr Nothwendigkeit, für 

die Wahlperiode vom Minister dcr inneren Angelegenheiten unter Beobachtung 

der in den Art . 116 und 117 aufgeführten Bedingungen ernannt. 

A n m e r k u n g (betrifft 3 von den nördlichen Gouvernements wo auch 

Perfonen, ohne Rücksicht auf den Vermögens-Zenfus für die qu. 

Aemter „ernannt" werden können. 
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A r t 1 2 0 Von dcn Gliedern des Landschafts-Amtes wird eines 
zum Stellvertretcr des Präsidenten für den Fall der Erkrankung oder der 
Abwesenhcit dieses ernannt. Solche Ernennung findct für das Gouvernc-
ments-Landschafts-Amt durch den Minister, für cin Kreis-Amt — durch 
dcn Gouverneur, statt. 

A r t . 1 2 1 . Vorsitzende und Glieder der Landfchafts-Aemter nehmen, 

wenn sie auch vorher nicht Deputirte waren. an den resp. Landfchafts-Ver-

sammlungen mit glcichen Rcchten wie dic Deputirtcn theil. 

A r t . 1 2 2 . Der Vorsitzende sowie die Glieder eines Landschafts-
Aimes müssen, sobald die Landschafts-Vcrsammlung Beschlüsse über ihre 
Handlungen bctreffende Fragen faht, sich der Theilnahme an densclbcn ent-
halten; ebenso nehmen sie auch nicht an der Beschluhfassung inbetteff der 
Revision der Rechenschaftsberichte des Landschafts-Amtes theil. 

A r t . 1 2 3 . Die Dienstfrist für landschaftlichc Wahlämter wird auf 
3 Iahre fixirt. Falls cin Präsident oder cin Glied eines Landschafts-
Amtes im Laufe der beidcn crsten Iahre ihres Dienstes ausscheiden. so 
werden die resp. Aemter durch die für sie bestimmten Kandidaten besetzt 
(Art. 118), in Crmangcluug solchcr finden aber neuc Wahlen statt. 
Werden diese Aemter im letzten Iahre der Wahlpcriode vakant, so wird 
der Vorsitzende durch seinen Stellvcrtreter ersetzt, die Glieder aber, — 
durch dic vorhandencn Kandidaten; in Ermangelung solcher werden dic 
Glieder der Landschafts-Aemter, falls nöthig, vom Gouverneurcn uutcr 
Beobachtuug der iu dcn Art. 110 und 117 und der Anm. zu Art. 119 
bezeichneten Bedinguugcn ernannt. — 
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A r t . 1 2 4 Die Vorsihenden und Glieder der Landschafts-Aemter 

werden als im Staats-Dienste stehend betrachtet. Personen, wclche nicht 

das Recht haben in den Staats - Dienst zu treten, werden als Glieder 

der Landschafts-Aemter nicht im Range bcfördert; sie gcniehen aber für 

die Dauer ihres Dienstes die Rechte und Vorzüge derjcnigcn Nangklassen. 

welche der Klasse ihrcr resp. Aemter entsprechen. Nach Ausdienung von 

nicht weniger als 3 Triennien im Amte eines Gliedes des Landschafts-

Amtes können solche Personen durch den Gouverncuren zur Bestätigung 

im ersten Klassenrange vorgestellt worden. — Die Klassen der Aemter der 

Vorfitzenden und Glieder der Landschafts-Aemter und die Ordnung diescr 

Aemter inbetreff ihrer Uniform sind in der Beilage zu diesem Artikcl bestimmt. 

A n m e r k u n g . Bezüglich der Pensionen für Personen, welche land-

schaftliche Aemter bekleidcn, geltcn bis zur Emanirung eines beson-

dern Statutes hierfür, die in dieser Beziehung in den bestehenden 

Gesetzen enthaltcncn Rcgeln. 

A r t . 1 2 5 . Die Verabschicdung der Präsidenta und Glieder der 

Landschafts.Aemter vor Ablauf der Wahlpcriodc aus ihrem Dienste crfolgt 

auf ihr bezügliches Gesuch durch diejenigen Autoritäten. von denen ihre 

Bestätigung oder Ernennung abhängt. Ihre Beurlaubung über die Gren-

zen des Gouvernements hinaus steht dem Gouverneuren zu, diejenige inner-

halb es Gouvernements aber den resp. Landschafts-Aemtern. 

A r t . 1 2 6 . Den Vorsitzenden und Gliedcrn der Landschafts-Aemter, 

welche in denselben gemäh Art. 118 bestätigt sind, wird ein Gehalt in 

dem von der kompetcnten Landschafts-Verfammlung vor den Wahlcn fest-

zustellenden Maste ansgesetzt. — Das etatmähigc Gehalt der gemäh der 

7 
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Art. 53 , 119 und 123 für diese Aemter crnanntcn Personen wird von 
dcr Gouvernements-Landschafts-Kommission, jedoch nicht höher als der 
Durchschnitt des Gehaltes dcr entsprcchenden Aemter im Gouvernement, 
normirt. 

Sechfte Abtheilung. 

Dic Ordnung der Beschwcrdeführung über Entscheidungen 
der Landschafts-Institutionen und die Verantwortlichkeit 

der im Landschafts-Dienstc stehenden Personen. 

A r t . IH '? . Privatpcrsonen, Körperschaften (oomecTBo), Anstalten 
habcn das Recht, falls ihrc privaten Rechte dmch Handlungen der Land-
schafts-Institutionen verletzt würden. in allgemeiner Grundlagc Klage zu 
führen. (Civil. Prov. Ordnung Art. 1 und Anmerk). 

A r t . 1 2 8 . Bcschwerdcn über die Ungesetzlichkeit von zur Ausfüh« 
rung gelangendcn Beschlüssen der Landschafts-Versammlungen werden, falls 
der Gegcnstand sich nicht für eine Civil-Klage gcmätz Art. 127 eignet, 
an den Dirigirenden Senat gerichtet. — Anzeigen von Privatpersonen. 
Körperschaften und Anstalten über eine Verletzung ihrer Rechte durch noch 
nicht in Kraft getretene Beschlüsfe der Landschafts-Versammlungen (Art. 81 
und 86) können beim Gouverneuren angebracht werden. — Diejenigen 
dieser Anzeigen, welchc die im Art. 83 aufgezählten Gegenstände betreffen, 
werden vom Gouverneuren dem Minister der inneren Angelegenheiten zur 
Entschcidung vorgestellt, dic übrigen dagegen an dic Gouverncments-Land-
schafts-Kommiffion überwicsen (Art. 88). — 
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A r t . 1 2 9 . Veschwerden übcr Auordnungen der Landschafts-Acmter 

sind, je nach Dafürhalten der Querulanten, entweder an den Gouverneuren 

oder an die kompetente Landfchafts-Versammlung zu richten. 

A r t . 1 3 0 . Sobald der Gouverneur die an ihn gebrachtc Bc-

schwerde (Art. 129) für beachtenswcrth ancrkennt, trägt cr dem kompeten-

tea Landschafts-Amte auf, wegen Befnedigung des Beschwerdeführers erfor-

derliche Anordnung zu treffen. Inbetreff des weitern Ganges solcker Sache 

ist die im Art. 103 vorgeschriebene Ordnung zu beobachten. 

A r t . 1 3 1 . Privatpersoncn, Körperschaften und Anstalten. dcren Jn -

teresfen durch Entscheidungen einer Gouvcrnements-Landschafts-Kommission 

verletzt worden sind, haben das Rccht wider solche binnen 3monatlicher 

Frist, — gerechnet vom Tage der Eröffnung solcher Entscheidung an sie, 

oder falls sie ihnen nicht eröffnet wurde, vom Tage der Ausführung 

derselben, — Beschwerde zu führen. — Diesc Beschwerden sind dem Gou-

verneuren zu übergeben und von ihm nebst Erklärungen der Kommission 

binnen eines Monats dem Minister der inncren Angelegenheiten vorzustellcn, 

der sie mit seinem Gutachten zur Entscheidung des Dirigirenden Senates 

bringt. 

A r t . 1 3 2 . Vorsitzende und Glieder der Landschafts - Aemter unter-

liegen wegen von ihnen amtlich begangener Vergehen und Uebertretungen 

der Verantwortung entweder im Disciplinar-Wege, oder auf Urtheil des 

Kriminal-Gerichtes. 

A r t . 1 3 3 . Verhandlungen betreffend die Verantwortung der im vor-

gehenden Artikel bezeichneten Personen werden entweder durch Beschlüsse 

der kompetcnten Landschafts-Vcrsammlungen oder auf Anordnung des Gouver-
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neurcn vcranlaht und werden, nach vorgällgiger Einholung von Erklarungcn 
der Angeschuldigten vom Gouverneuren der Gouvernements-Landschafts-Kom-
mijsion zur Erwägung übcrgeben. Bei Prüfung solchcr Sachcn tritt mit 
Stimmrecht, an Stellc des Prokurcurcn, dcr Präsident dcs Bezirksgerichtcs in 
diese Kommission ein. 

A r t . 1 3 4 . I m disciplinarcn Wege können die Vorsitzenden und die 
Glicder der Landjchafts-Aemter unterzogen werden: Bemerkungen, Verweisen 
ohne Eintragung in die Dienstliste und dcr Entfernung vom Amte ijMJfo-
uie OTT> 40^I>KHOCTH). 

A r t . 1 3 5 . Die im vorgehendcn Artikel bczeichneten Strafcn werden, 
ausgenommen die Entfcrnung vom Amte, den Glicdcrn der Kreis-Landschafts« 
Acmter durch die Gouvernements-Landschafts-Kommission auferlegt. — Vor-
stellungen dieser Kommission wegen Erkennung disciplinarer Strafen (Art. 134) 
wider Vorsitzcnde von Landschafts-Aemtern und Glieder der Gouvernements-
Landschafts^Acmter und ebenso wegen Entfernung von Gliedern der Kreis» 
Landschafts-Aemter vom Amte, werden , durch vom Minister zu bestätigende 
Beschlüsse dcs Conseils des Ministers dcr inncren Angelegenheiten entschieden. 

A r t . 1 3 6 . Die Glieder der Kreis-Landschafts-Aemter werden durch 

die Gouverncments-Landschafts-Kommission, die Vorsitzenden der Landschafts-

Aemter aber und die Glieder der Gouvernements-Landschafts-Aemter durch 

den Conseil des Ministers der inneren Angelegenheiten unter Vestätigung des 

Ministers dcm Gerichte übergeben. 

A r t . 137 . Die zur Hilfe der Landschafts«Aemter zur directen Ber-

waltung einzelncr Zweige der Landschafts-Oeconomie und Verwaltung (105) 

crwählten Pcrsonen, ebenso wie auch die Deputirten, welchc besonderen von den 
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Landschafts-Vcrsammlungcn erwählten Kommissioncn (Art. 6 Beilage, Ar t . 10 

und Ar t . 72) angehören und Bezirks-Kuratore (113) unterliegen für bei 

Ausführung der ihncn auferlegten Verpflichtungen begangene gesetzwidrige 

Handlungen der Verantwortung auf glcicher Grundlage, wie die Glieder der 

entsprechenden Landschafts-Aemter. 

A r t . 1 3 8 . Verhandlungen betreffend die Verantwortlichmachung von 

den Landschafts-Aemtern unterstellten Vcamten, darunter auch von mietheweise 

angestellten Personen, wcrden wegen deren Dienstvergehen durch Aufträge des 

Gouverneurcn, oder durch Vorstcllungen der Landschafts-Verfammlungen und 

Aemter veranlatzt. Diese Personen sind wegen Amtsvergchen durch die Gou« 

vernements-Landschafts-Kommifsion dem Gerichte zu übergeben und unterliegen 

der Verantwortung in gleicher Grundlage wie im Staats-Dienstc stchcnde 

Personen. 





Beilage zum Art. 6. 

Regeln 
betreffend die Anfertigung, Bestätigung und Ausführung 

des landschaftlichen Budgets und der Repartitionen. 

I . AUgemeine Bestimmungen. 

A r t . 1 . Als Grundlage für die Verfügung über die Geldmittel der 
Landschaft diencn die landschaftlichen Budgets und Repartitionen. Ieder 
Veschlutz einer Landschafts-Veisammlung, der eine Geldausgabe veranlatzt, 
kann nicht anders, als nach Einführung eines entfprechcnden Kredites ins 
Budget ins Werk gesetzt werden, ausgenommcn die in den Art. 68 und 99 
dieses Gesetzes vorgesehenen Fälle. 

A n m e r k u n g . Die in dieser Beilage gegebenen Regeln beziehen sich nicht 
auf die Umlagen in betreff der gegenseitigen landschaftlichen Feuer-
Assecuranz und der Gewährung und Rückerstattung von Verpftegungs-
Darlchnen. Umlagen, welche diese Operationen betreffen, werden auf 
Grund besonderer Regeln vollzogen, wie sie in dem betreffenden Ge-
setze und Reglement enthalten sind. 

I I . Der I n h a l t der landschaftlichen Budgets. 

A r t . 2. Ins Budget sind alle auf Grund der Landesprästandcn- sowie 
andcrer Reglements, Gesetzc und Verordnungen für die Landschaft obligatori-
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schen Ausgaben einzutragen. Die Aufnahme nichtobligatorifcher Ausgabcn ins 

Budget hängt von dem Ermeffen der Landfchafts-Versammlung ab. — Die 

Gesammtheit aller budgetgemätzen Ausgaben mutz den nach dem Einnahme» 

Budget zu berechnenden Mittcln (den Activis) entsprechen. 

Anmerkung. Die Auszahlung der von dm Landschafts-Institutionen 

für den Unterhalt der in der Verwaltung von Regierungs«Institu-

tionen befindlichen Lehranstalten ausgesetzten jährlichen Subsidien ist. 

nachdem solche Darbringungcn von der Regierung acceptirt worden, 

für die !öandschafts-Institutionen obligatorisch, falls nicht in den 

solche Subsidien betreffenden Beschlüssen Bestimmungen über ihre 

Befristung enthalten sind oder dic Auszahlung an besondere Bedin-

gungen geknüpft ist und falls die Regierung nicht ihre Zustimmung 

zu der Einstellung der fernern Zahlung ertheilt. 

A r t . 3 . Unabhängig von den Ausgaben für die ins Budget auf-

genommenen Verpflichtungen und Bedürfnisse sind ins Budget einzutragen: 

A. O b l i g a t o r i s c h : 
a. eine Summc (Reserve) zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben 

und von Ausfällcn an Einnahmen, welche jedoch auf höchstens 5"/o der 
allgcmeinen Summe der Ausgabcn, uut Genehmigung aber der Minister 
der inneren Angclegcnheiten und der Finanzen auch höhcr bemcssen wer-
den kann und 

d. eine Summe nicht unter 2°lo der budgetmätzigen Summe der 
etatmähigcn landschaftlichen Stcuern, zur Bildung eines Betriebs-Kapitalcs 
für solange, als die Gesammtheit dcr alljährlich für diesen Zweck gemach-
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ten Verwendungcn nicht dic Höhe des halbjährlichen Etats dcr Landschafts-

Steuern crreicht Hat. 

Anmerkung. Zur Bildung des Betriebs-Kapitales können Reste vom 

Budget früherer Iahre vcrwandt wcrden, jowie anderweite vakante 

Geldmittel der Landschaft. 

B. 9laty E r m e s s e n der Landschaf t : 
Summen. wclche zur Bildung solcher speciellcn Kapitalien vorher-

zubestimmen sind, die zur Sicherstellung oder Verstärkung dcr für die Bc-
friedigung bcsonderer Bedürfnisse innerhalb dcr Grenzen des Kompetenz-
Gebietes der Landschafts-Institutioncn dicncn follcn. 

A r t . 4 . Die in die Budgets einzutragenden Ausgabcn sind nach 

Paragraphen zu ordncn. Iedcr Paragraph umfatzt möglichst alle ihrer Bc 

stimmung nach glcichartigen Ausgaben, anlehnend an ihre Eintheilung in 

gcsondertc Prästandcn, wie es im Landcs-Prästanden-Reglement (Art. 13) 

und in den temporairen Regeln für die Landschafts-Institutionen inbctrcff 

dieser Prästandcn (Art. 3, Beilage) dargethan ist. 

A r t . 5 . Zur Deckung der nach dem Budget aufgcrcchueten Passiva 
sind zu verwenden: a) eine ohne bcsondere Bestimmung verbliebcne Baar-
schaft aus den landschaftlichen Summen, welche zum Schlusfe einer Budget-
periodc der vorhergehcnden Zeit vakant verblieb; d) Rückständc an Land, 
schaft-Stcuern (HaneTbi), welche bis zur Anfertigung des neuen Budgets 
noch nicht eingeflossen und als sichcr für das Einfiiehen (B3bicKm\n) zum 
bevorstehenden Budgetjahr anzusehen sind und c) alle für dasselbe Iahr 
zu gewärtigenden auheretatmätzigen Einkünfte: wie Zinscn der Landschaft-
Kapitalicn, ausgenommcn Versichcrungs- und Verpstegungs Kapitalien, gericht-

8 
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liche Gebühren. Kmkosten, Fähren-Steucru, Chauffec-Steucrn te Der Rest 

dcs zu deckenden Ausgaben-Budgets wird auf die Steuern von den zur 

Rcpartition herangezogenen Ländereien und anderwciten Immobilien, sowie 

von Handels- und Gewerbe-Unternehmungen auf Grund der temporairen 

Rcgeln für die Landschafts-Institutionen in Bctreff der ^andes-Prästandcn 

angewiesen. 

A n m e r k u n g . Die Einnahmen von denjenigen landjchaftlichen Kapita-

lien, welche eine specielle Bestimmung haben, können nur für die-

jenigen Bedürfnisse vcrausgabt werdcn. zu dcren Befriedigung diese 

Kapitalicn gebildct oder dargebracht worden sind. Budgets für die 

Einnahmen, welche von dicscn Kapitalien zu erwarten stehcn, sowie 

für die von ihnen zu bewerkstelligenden Ausgabeu sind den all-

gemeinen Budgets anzuschlietzen. 

A r t . 6 . Den Geld-Budgcts der Landfchafts-Prästandcn sind auch 
Verzeichniffe derjcnigen Bedürfnisse anzuschliehcn, welche durch Natural-Lei-
stungen zu bcfriedigen sind. sowie der Repartition dieser Leistungen. Diese 
Verzeichniffe müssen Auskünftc übcr dcn Umfang jcder Prästande enthalten, 
welche iu natura zu leisten ist, sowie deren möglichst genaue Werth-
bestimmung. 

A r t . 7 . Den Landschafts-Vudgets und Repartitions-Listen ist eine 

allgemcine Erklärung anzuschlichen. die eincn allgemeinen Ueberblick über 

die Geld-Einnahmen und -Ausgaben, sowie über den Umfang der Natural-

Prästanden, einen Ausweis über die Veränderungen. welche gegenüber dem 

vorhergehenden Budget stattgcfunden haben, sowie die Gründe solcher Verän-

derungcn gewährt. 



59 

III. Die Anfertigung nnk Bestätigung des Budgets und 
der Repartitions-öiften. 

A r t . 8 . Dic Entwürfe zu den Landschafts-Budgets und Repar-

titions-Listcn wcrden für jedes Iahr von den Gouverncmcnts- und Kreis-

Landschafts-Aemtern angefertigt und von ihncn bei den ordentlichcn Gouver-

ncments- und resp. Kreis-Landschafts-Versammlungen am Tagc ihrer Er-

öffnung eingebracht. 

A r t . 9 . Dic Budgets- und Rcpartitions-Listen-Entwürfe können, 

zum Zwecke ihrer Verseudung an die Glieder dcr Landschafts-Versammlung 

vor Eröffnung ihrer Sitzung gedruckt werdcn, und auherdem auch in der 

örtlichcn Gouvernements-Zeitung mit Genehmigung des Gouverncuren. 

A r t . 1 0 . Die Gouvernements- und Kreis-Landschafts-Versammlungen 
erwählen zum Zwecke der Iustifizirung der landschajtlichen Rechnungslegung 
aus ihrer Mitte besondere Revisions-Kommissionen, deren Gutachten zur 
Beftätigung an die Landschafts-Versammlungen gelangen. Autzerdem könncn 
die Landschafts-Versammlungen besonderen aus ihren Dcputirten zu bildenden 
Commissionen auch eine vorgängige Prüfung der Budgets und Repartitioncn 
auftragen (cf. Art. 72 dieses Gesetzes). 

A r t . 1 1 . Die Kreis-Versammtungen bestätigen die Budgets und 

Repartitionen nach ihrer Prüfung und etwa erforderlichen Zurechtstellung. 

A r t . 12 . Gleichzeitig hiermit prüsen die Kreis-Versammlungen vor-

läufig die Voranschläge der Kreis-Aemter für den Unifang derjenigen 

Gouvernemcnts-Bedürfnissc, deren Befriedigung in den Grcnzen ihrer Kreise 

8* 
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statthat und fällen ihr Gutachten zur ^cnntnihnahmc der Gouvcrncmcllts-

Versammlung. 

A r t . 13 . Die je nach der Hingehörigkeit von dcn Gouvernements-

und dcn Kreis-Versammluugcn genehmigten Budgcts und Rcpartitionen 

werden mit allcn Beilagcn, unabhängig von ihrer Vorstellung an den 

Gouverncurcn gcm.äh Art. 80 dicses Gesctzes, abschriftlich dem Dirigirenden 

dcs Kamcralbofes mitgetheilt, welchcr seine Bcmerkungen zu ihncn dem 

Gouverneuren zur Nahrnehmung übê sendet. 

A r t . 14 . Der Gouverneur Hat nicht später als am Tagc der 
Eröffnung der Gouvernements-Landschafts-Versammlung, diescr seine Mõnita 
gegen die Kreis-Landschafts-Budgets und Nepartitionen in allen im Art. 87 
diescs Gesctzes aufgezähltcn Fällen zu übcrgcbcn. Stimmt der Gouverneur 
mit dcn Entscheidungen der Gouvernemcnts-Landschafts-Vcrsammlung zu 
seinen Monitis widcr die Kreis-Budgets und Rcpartitionen nicht übcrcin 
und ebcnso inbetreff dcs Gouverncments-Budgets uud die Gouvernements-
Repartition, \o sind die in dcn Art. 88—94 diejes Gesctzes gcgebenen 
Rcgeln zu bcobachten. 

A r t . 1 5 . Hat der Gouverneur die Ausführung der gesammten 
Repartition dcr Landschasts-Steucrn oder eines Theiles derselben bcanstandct, 
so trifft die Gouvcrncments-Landschajts-Kommission darübcr Vcrfügung, ob 
bis zur Entscheidung dcr Angclegenheit in dcr durch den Art. 14 diescr 
Beilage vorgesehencn Ordnung die Landschafts-Steuern dcr Repartition dcs 
vorhergchcnden Iahres gemäh, zu erheben. oder ob und für welchcn Theil 
insbesonderc die Erhebung nach dcr ncuen Repartition zuzulassen ist. 
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A r t 16 . Die bestätigten Budgets und Repartitionen sind in der 

Gouvernements-Zeitung abzudrucken und an allc Landschafts-Aemter dcs 

Gouvernements zu übcrsenden; ebenso sind fte dem Gouvcrneurcn, den 

Ministcrn sowie den Haupt-Dirigircnden dcr einzelnen bcsonderen Vcrwal-

tungs-Zweige nach dcr Hingehörigkcit zu übersenden; die Budgets sind 

autzerdcm denjenigen Obrigkeiten und Ressorts mitzutheilen, deren Bedürf-

niffe im Militair- oder Civil-Ressort die Ausführung berührt. 

A r t . 1 7 . Die Ausgaben gemätz derjenigen Artikel des Budgets, 
welchc Bemerkungen seitens des Gouverneurcn veranlatzten. werden vor 
der auf Grund dcs Art. 14 dieser Beilage erfolgten Entschcidung dicscr 
Sache, in dem im Budget des Vorjahrcs bcstimmten Umfangc bewerkstelligt. 

IV. Die Ausführung der Laudfchafts-Budgets. 

A r t . 1 8 . J n Ausführung des Budgets kann das Landschafts-Amt, die 
nach jcdem Paragraph desselbcn angewiesenen Kredite verwenden, jedoch nur zu 
solchen Ausgaben, welche ihrem Wesen nach zu dem betreffendcn Paragraph 
ausdrücklich gehören. 

A r t . 1 9 . Stellt es sich als unumgänglich heraus, aus irgend cinem 
Paragraph Ausgaben zu bestreiten, welche dessen budgetmätzigen Betrag über-
steigen, so kann das Landschafts-Amt mit foläen Ausgaben nur das Konto 
der Reservc-Summen (Art. 3 Litr. A- Pkt. a dieser Beilage) belasten. Eine 
Uebcrtragung vacanter Reste eines Paragraphen auf einen andern, ist nicht 
anders als auf bezügliche Beschlüsse der Landschafts-Bersammlungen statthaft. 

A r t . 2 0 . Von den Landschafts - Bersammlungen hängt es ab, ihre 

Aemter mit gehörigen Anweisungen und Vollmachten zu versehen inbetreff zeit» 
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weiliger Entnahme von Anleihcn aus speciellen landschaftlichen Kapitalien, falls 

dic Baarfchaft der Landschafts-Steuern sich unzureichend crweist. 

A r t . 2 1 . Die Wirksamkeit dcr Ausgabe - Budgets beginnt mit dem 
1. Januar jeden Iahres und dauert bis zum 3 1 . December desselbcn inclusive. 
— Zum Abschlutz der Abrechnungcn mit den (^läubigern dcr Landschaft und 
zu deren Befriedigung wird eine wcitere Frist bis zum 1. Iuli des folgenden 
Iahres gewährt. 

A r t . 2 2 . Den Landfchafts-Acmtern ist es gcstattet, unter Räti. 

habition dcr Landschafts - Versammlungen, jedwcdcs von der Landschaft zu 

befriedigende Bedüifnih der Militär- oder Civil-Verwaltung, für welchcs im 

Budget ein bcjonderer Kredit ausgeworfcn ist, nach Ucbercinkunft mit der be-

treffenden Obrigkeit oder dem betreffenden Rcssort durck Auskehrung der zu 

vereinbarenden Summe, jedoch in nicht höherem als dem assignirten Betrage 

zu befriedigen. 

A r t . 2 3 . Oekonomische Operationen zur Befriedigung landschaftlicher 

Bedürfnisse werden entweder durch Miethe, Leistungs- oder Lieferungs-Vcrträge, 

oder durch ökonomische Anordnungen der Landschafts-Aemter bewerkstelligt. Die 

Bestimmung der einen oder andern dieser Arten vorzunehmender ökonomischer 

Operationen hängt von der Landschafts-Bersammlung ab; liegt solche Be> 

stimmung abcr nicht vor, so entscheidet das Dafürhalten der Landschafts-Aemter. 

A r t . 2 4 . Bei Vergebung der Leistungen oder Lieferungen in öffent-

lichem Ausbot. findet solcher im Kreis- oder Gouvernements-Landschafts-Amtc 

flatt, je nach Bestimmung der Landschafts-Bersammlung; fehlt eine solche. so 

entscheidet das Dafürhalten der resp. Aemler. Der Ausbot wird von dem 
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ihn bcwcrkstelligcndcn Landschafts»Amte entwcder bestätigt oder für ungültig 

erklärt. Dasselbe Amt Ichlieht auch die Kontrakte gemäh dem Ausbote. 

A r t . 2 5 . Von einem Landschafts-Amte abgeschlossene Kontrakte haben 

für diejenige Gouvernemcnts- oder Kreis-Landschaft verbindende Kraft, welche 

denselben gemäh die Geldleistungen zu prästiren Hat. 

A r t . 2 6 . Die Landschafts-Kapitalien sind, je nach Dafürhalten der 

Landschafts-Verjammlung, in den örtlichen Rcnteien, oder der Reichsbank 

oder deren Comptoiren oder Abtheilungen aufzubewahren. Die laufenden 

Geldmittel der Landschaft und überhaupt alle zu ihrcn Einnahmen ein-

fiietzenden Steuern wcrden aufbewahrt und verausgabt auf Anordnung des 

kompetenten Landschafts-Amtes durch die Gouvernements- und Kreis-Renteien. 

Zur Verstärkung der Mittel dieser Renteien sind von den Landfchafts-

Institutionen alljährlich besondere Summen" abzulassen. deren Betrag ebenso 

wie die Bedingungen für die Aufbewahrung und Verausgabung der Land-

schafts - Kapitalien und Steuern vom Finanzminister nach Verständigung 

mit dem Minister der inneren Angelegenheitcn fcstgestellt wird. 

A r t . 2 7 . Genaucre Bestimmungen inbetreff der Ordnung für die 

Anfcrtigung und die Klassifikation der landschaftlichen Budgets und ebenso 

für die Ablassung landschaftlicher Summen, der Formen und der Ordnung 

der Rechnungsführung. werden, untcr Beifügung von Formulairen für die 

landschaftlichen Budgets und die Geld-Abrcchnungen der Landschafts-Aemter 

vom Ministcr der inneren Angelegenheitcn nach Uebereinkommen mit dem 

Finanzminister und dem Reichskontroleuren, herausgegeben und von ihm 

dem Genate zur Publikation vorgcstcNt. 

©e»n»tft bei J, t. Steffenhagen un> Sohn in VUUu. 




